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Vorbemerkung 
 
Sehr geehrte Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, 
 
am Sonntag 15. Mai 2022 findet die Wahl zum 18. Landtag des Landes Nordrhein-
Westfalen statt. 
 
In Ihrer Funktion unterstützen Sie den erfolgreichen Ablauf des Wahlgeschäftes und 
tragen so wesentlich zur Ergebnisermittlung bei. 
  
Die folgende Informationsschrift dient dazu, Ihnen Ihre Aufgaben im Wahl- bzw. 
Briefwahlvorstand zu erläutern und eventuell auftretende Fragen zu klären. 
 
Im ersten Abschnitt der Informationsschrift (Ziffern 1-6) erhalten Sie allgemeine In-
formationen zum Wahlgeschäft; im zweiten Abschnitt (Ziffern 7-8) geben wir Hin-
weise und Erläuterungen für den Wahlvorstand im Wahlbezirk; im dritten Abschnitt 
(Ziffern 9-10) wird auf die besonderen Aufgaben des Briefwahlvorstandes eingegan-
gen und im vierten Abschnitt (Ziffer 11) sind u.a. Musterbeispiele als Anlagen beige-
fügt, auf die in den Abschnitten 1 bis 3 verwiesen wird. 
 
Zur besseren Lesbarkeit haben wir auf die Benennung der weiblichen und männlichen 
Sprachform bewusst verzichtet. 
 
Allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern der Stadt Düren wünschen wir bei Ihrem 
Einsatz gutes Gelingen und danken für die Mithilfe recht herzlich. 
 
 
 
 
 
                          

         (Jan Schumacher)  (Dagmar Bongartz)  
        Wahlsachbearbeiter  Leiterin des Bürgerbüros  
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1. Wahlausschreibung – gesetzliche Grundlagen 
 

 Die Wahl für die 18. Wahl des Landtages Nordrhein-Westfalen ist auf Sonn-
tag, den 15. Mai 2022 

 
festgesetzt worden. 
 
Für die Vorbereitung und Durchführung der Wahl gelten insbesondere: 
 
 die Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen (LV), 

 das Landeswahlgesetz (LWahlG), 

 die Landeswahlordnung (LWahlO). 
 
 
 

2. Wahlrechtsgrundsätze und Wahlsystem; Wahl-
kreiseinteilung 

 
Nach Artikel 28 Abs. 1 Grundgesetz und Artikel 31 Abs. 1 Landesverfassung werden 
die Abgeordneten des Landtags NRW in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher 
und geheimer Wahl gewählt.  
 
Die Wahlperiode beträgt grundsätzlich fünf Jahre (Art. 34 LV). 
 

 

 

Das Land Nordrhein-Westfalen ist in 128 Wahlkreise eingeteilt.  

 

 
 
Das Wahlsystem ist ein Verbindungssystem von Mehrheits- und Verhältniswahl. Da-
nach werden die Abgeordneten zur Hälfte in Wahlkreisen mit einfacher Mehrheit ge-
wählt, zur anderen Hälfte nach Verhältniswahlgrundsätzen aus Landeslisten. 
Jeder Wähler hat zwei Stimmen, die „Erststimme“ für die Wahl im Wahlkreis und die 
„Zweitstimme“ für die Wahl einer Landesliste. Man spricht daher von einer persona-
lisierten Verhältniswahl. 
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Die Gesamtzahl der Abgeordneten beträgt grundsätzlich 181. 128 Abgeordnete wer-
den in den Wahlkreisen und 53 Abgeordnete über die Landeslisten gewählt. 
Die Stadt Düren ist dem „Wahlkreis 12 Düren II – Euskirchen II“ zugehörig. 
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3. Wahlorgane 
 
Wahlorgane sind hoheitliche Stellen, die für die Vorbereitung und Durchführung der 
Wahl zuständig sind. Nach § 8 Abs. 1 LWahlG sind Wahlorgane 
 
 der Landeswahlleiter und der Landeswahlausschuss für das Wahlgebiet, 

 ein Kreiswahlleiter und ein Kreiswahlausschuss für jeden Wahlkreis, 

 die Wahlvorsteher und Wahlvorstände, die für jeden allgemeinen Wahlbezirk 
berufen werden und 

 die Briefwahlvorsteher und Briefwahlvorstände, die zur Feststellung des Brief-
wahlergebnisses im Briefwahlbezirk (umfasst mehrere allgemeine Wahlbezirke) 
berufen werden. 

 
Der Wahl- bzw. Briefwahlvorstand besteht aus dem Wahlvorsteher, dem stellvertre-
tenden Wahlvorsteher und bis zu sieben Beisitzern. 
 
Aus dem Kreise der Beisitzer hat das Wahlamt einen Schriftführer und einen stellver-
tretenden Schriftführer bestimmt. Diese Einteilung kann am Wahltag vom Wahlvor-
steher geändert werden, wenn ihm eine andere Aufgabenverteilung sinnvoller er-
scheint. Daraus ergibt sich folgendes Schaubild 
 

 

BeisitzerLeitung

Wahlvorsteher

stellv. 
Wahlvorsteher

Schriftführer

stellv. 
Schriftführer

weitere 
Beisitzer
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3.1. Ehrenamtliche Tätigkeit 
 
Die Mitglieder eines Wahl- bzw. Briefwahlvorstandes üben ihre Tätigkeit ehrenamt-
lich aus. Zur Übernahme eines Wahlehrenamtes ist jeder Wahlberechtigte verpflichtet 
(§ 11 LWahlG). Das Ehrenamt darf nur aus wichtigem Grunde abgelehnt werden.  
 
Für die Ausübung eines Wahlehrenamtes kann jedem Wahlhelfer ein Erfrischungs-
geld in Höhe von 28 € gewährt werden (§ 5 (10) LWahlO).  
 
Die Stadt Düren zahlt ein höheres Erfrischungsgeld als die Landeswahlordnung es 
vorsieht und zwar (Brief-) Wahlvorsteher 50 €, stellv. (Brief-) Wahlvorsteher 45 €, 
(Briefwahl-) Schriftführer und stellv. (Briefwahl-) Schriftführer 40 € und Beisitzer 
30 €.  
 
Außerdem erhält jeder Wahl- und Briefwahlvorstand „Handygeld“ in pauschaler 
Höhe von 2,50 € zur Abgeltung von Telefongesprächen mit dem Wahlamt am Wahl-
tag. 
 
Fahrkosten werden auf formlosem Antrag (Kontakt: wahlhelfer@dueren.de) nach der 
Wahl gemäß § 5 LWahlO  i. V. m. §§ 4 und 5 Abs. 1 des Bundesreisekostengesetzes 
erstattet, wenn Wahlhelfer außerhalb des Wahlbezirks tätig werden, in dem die Haupt-
wohnung liegt. 
 
 

3.2. Neutralitätsverpflichtung 
 
Wie alle anderen Wahlorgane sind auch die Wahl- und Briefwahlvorstände kraft Ge-
setzes zur Neutralität verpflichtet (§ 5 Abs. 5 LWahlO) und haben sich jeglicher Wahl-
beeinflussung zu enthalten. Alle Mitglieder der Vorstände wurden seitens des Wahl-
amtes bereits in den Einberufungsschreiben auf ihre Pflicht zur unparteiischen Wahr-
nehmung ihres Amtes hingewiesen. 
 
Der Wahlvorsteher weist dann seinerseits bei der Eröffnung der Wahlhandlung, der 
Briefwahlvorsteher bei Beginn der Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe die Bei-
sitzer auf ihre Verpflichtung hin. Die Verpflichtung per Handschlag ist in den Wahl-
ordnungen nicht mehr vorgesehen; sie bleibt aber sinnvoll und wird in der Praxis im-
mer noch gerne ausgeübt, was zweifellos zulässig ist. 
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Insbesondere ist es den Mitgliedern der Vorstände untersagt, während ihrer Tätigkeit 
ein auf eine politische Überzeugung hinweisendes Zeichen (Anstecknadeln, Buttons, 
Parteiabzeichen, Plaketten o.Ä.) sichtbar zu tragen. 

 
3.3. Verschwiegenheitsverpflichtung 
 
Die Wahl- bzw. Briefwahlvorstände sind kraft Gesetzes zur Verschwiegenheit über 
die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit bekannt gewordenen Angelegenheiten ver-
pflichtet (§ 5 Abs. 5 LWahlO). Alle Mitglieder der Vorstände wurden seitens des 
Wahlamtes bereits in den Einberufungsschreiben auf ihre Verschwiegenheitspflicht 
hingewiesen. 
 
Der Wahlvorsteher weist dann seinerseits bei der Eröffnung der Wahlhandlung, der 
Briefwahlvorsteher bei Beginn der Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe die Bei-
sitzer auf ihre Verpflichtung hin. Die Verpflichtung per Handschlag ist in den Wahl-
ordnungen nicht mehr vorgesehen; sie bleibt aber sinnvoll und wird in der Praxis im-
mer noch gerne ausgeübt, was zweifellos zulässig ist. 
 
 

3.4. Aufgaben der Wahlvorstände 
 
Die Aufgaben der Wahlvorstände bewegen sich in den beiden Bereichen der Durch-
führung der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahler-
gebnisses im Wahlbezirk. Für die Aufgabenverteilung innerhalb des Wahlvorstandes 
ist zu differenzieren zwischen den besonderen Aufgaben des Wahlvorstehers, des 
Wahlvorstandes als Kollegium, des Schriftführers und den allgemeinen Aufgaben des 
Beisitzers. 
 
Ihrer Verpflichtung nach § 5 Abs. 4 LWahlO, wonach die Mitglieder des Wahl-vor-
standes vor der Wahl so über ihre Aufgaben zu unterrichten sind, dass ein ordnungs-
gemäßer Ablauf der Wahlhandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des Wahl-
ergebnisses gesichert ist, kommt die Stadt Düren dadurch nach, dass sie den Wahlhel-
fern diese Informationsschrift zur Verfügung stellt. Zusätzlich finden für Wahlvorste-
her und Schriftführer samt Ihrer Stellvertreter Informationsveranstaltungen statt. 
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3.4.1. Wahlvorsteher 
 
Dem Wahlvorsteher kommt nicht nur aufgrund seiner Leitungstätigkeit eine beson-
dere Verantwortung zu. Neben der Leitung der Tätigkeit des Wahlvorstandes  
(§ 5 Abs. 6 LWahlO ist er für bestimmte, gesetzlich definierte Aufgaben allein zu-
ständig, insbesondere 
 
 die Wahlhandlung zu eröffnen durch Verpflichtung der Beisitzer zur unpartei-

ischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit (§ 35 Abs. 1 
LWahlO), 

 das Wählerverzeichnis ggf. zu berichtigen (§ 35 Abs. 2 LWahlO), 

 die einzelnen Aufgaben auf die Beisitzer zu verteilen und die Stellvertretung bei 
Abwesenheit zu regeln (§ 5 Abs. 6, 7 LWahlO), 

 das Verfahren bei der Stimmabgabe und bei der Stimmenauszählung zu überwa-
chen (§§ 37-39. 46,47 LWahlO, 

 den Schluss der Wahlhandlung bekannt zu geben (§ 40 LWahlO), 

 das Wahlergebnis im Wahlbezirk (Schnellmeldung) an das Wahlamt der Stadt Dü-
ren zu melden (§ 49 Abs. 1, 2 LWahlO), 

 die Wahlunterlagen zu verpacken (§ 51 Abs. 1 LWahlO); hierbei kann die Unter-
stützung des Wahlvorstandes in Anspruch genommen werden, 

 die Wahlniederschrift mit Anlagen an das Wahlamt der Stadt Düren zu übergeben 
(§ 50 Abs. 3 LWahlO). 

 
3.4.2. Wahlvorstand als Kollegium 
 
Wie bereits erwähnt, eröffnet der Wahlvorsteher die Wahlhandlung damit, dass er die 
Beisitzer auf ihre Neutralitäts- und Verschwiegenheitspflicht hinweist. Damit ist der 
Wahlvorstand praktisch gebildet. 
 
Der Wahlvorstand als Kollegium sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung der 
Wahl im Wahlbezirk (§ 5 Abs. 6 LWahlO). Dabei fallen ihm im Einzelnen die fol-
genden Aufgaben zu: 
 
 für Ruhe und Ordnung im Wahlraum zu sorgen und den Zutritt bei Andrang zu 

regeln (§ 36 Abs. 2 LWahlO,), 

 die Wahrung des Wahlgeheimnisses zu überwachen (§ 37 Abs. 4 LWahlO), 



 

 11

 über die Zulassung oder Zurückweisung eines Wählers zu beschließen (§ 37 Abs. 
5 und 6, § 39 LWahlO), 

 über die Gültigkeit der Stimmen zu entscheiden (§ 47 LWahlO Abs. 6, 

 das Wahlergebnis im Wahlbezirk zu ermitteln und festzustellen (§ 45 LWahlO), 

 die Wahlniederschrift zu genehmigen und zu unterzeichnen (§ 50 LWahlO). 
 
3.4.3. Schriftführer 
 
Der Schriftführer hat folgende besonderen Aufgaben: 
 
 das Wählerverzeichnis bei der Wahlhandlung zu führen, insbesondere die Stimm-

abgabe im Wählerverzeichnis zu vermerken (§ 37 Abs. 2 LWahlO), 

 die Wahlniederschrift anzufertigen (§ 50 LWahlO. 
 
3.4.4. Beisitzer 
 
Den Beisitzern obliegen neben ihren Aufgaben im Kollegium des Wahlvorstandes die 
ihnen durch den Wahlvorsteher übertragenen Aufgaben wie zum Beispiel: 
 
 die Stimmzettel auszugeben, 

 die Wahlkabinen zu beobachten, 

 den Zutritt zum Wahlraum bei Andrang zu regeln, 

 die Stimmzettel zu sortieren, zu verwahren und zu zählen. 
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3.5. Aufgaben der Briefwahlvorstände 
 
Die Aufgaben der Briefwahlvorstände bewegen sich im Bereich der Prüfung der 
Gültigkeit der Stimmabgabe bei der Briefwahl und der Ermittlung und Feststel-
lung des Briefwahlergebnisses im Briefwahlbezirk. Für die Aufgabenverteilung in-
nerhalb des Briefwahlvorstandes ist zu differenzieren zwischen den besonderen Auf-
gaben des Briefwahlvorstehers, des Briefwahlvorstandes als Kollegium, des Schrift-
führers und den allgemeinen Aufgaben des Beisitzers. 
 
3.5.1. Briefwahlvorsteher 
 
Gemäß §§ 6 Abs. 1 i. V. m. § 5 Abs. 6 LWahlO leitet der Briefwahlvorsteher die 
Tätigkeit des Briefwahlvorstandes. Dabei und darüber hinaus obliegen ihm folgende 
Aufgaben (§§ 5, 6, 54 LWahlO): 
 
 die Prüfungshandlung über die Gültigkeit der Stimmabgabe bei der Briefwahl zu 

eröffnen durch Verpflichtung der Beisitzer zur unparteiischen Wahrnehmung ihres 
Amtes und zur Verschwiegenheit, 

 die einzelnen Aufgaben auf die Beisitzer zu verteilen und die Stellvertretung bei 
Abwesenheit zu regeln, 

 das Verfahren bei der Prüfungshandlung und bei der Stimmenauszählung zu über-
wachen, 

 den Schluss der Wahlhandlung bekannt zu geben, 

 die Entscheidungen des Briefwahlvorstandes bekannt zu geben, 

 das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk bekannt zu geben, 

 das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk (Schnellmeldung) an das Wahlamt der Stadt 
Düren zu melden, 

 die Wahlunterlagen zu verpacken; hierbei kann die Unterstützung des Briefwahl- 
vorstands in Anspruch genommen werden, 

 die Briefwahlniederschrift mit Anlagen an das Wahlamt der Stadt Düren zu über-
geben. 
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3.5.2. Briefwahlvorstand als Kollegium 
 
Der Briefwahlvorstand als Kollegium sorgt für die ordnungsgemäße Durchführung 
der Wahl. Dabei obliegen ihm im Einzelnen die folgenden Aufgaben (§§ 31 LWahlG, 
§§ 5, 6, 54 LWahlO): 
 
 die Wahlbriefe zu öffnen, 

 bei Bedenken gegen den Wahlbrief über die Zulassung oder Zurückweisung zu 
beschließen, 

 die ungültigen Wahlbriefe zu sammeln, 

 die Stimmzettelumschläge im Falle der Gültigkeit der Stimmabgabe in die Wahl-
urne zu legen, 

 über die Gültigkeit der Stimmen zu entscheiden, 

 über alle Anstände bei der Prüfungshandlung und der Ermittlung des Wahlergeb-
nisses zu entscheiden, 

 das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk zu ermitteln und festzustellen, 

 die Briefwahlniederschrift zu genehmigen und zu unterzeichnen. 
 
3.5.3. Schriftführer 
 
Der Schriftführer hat die besondere Aufgabe die Briefwahlniederschrift anzufertigen 
(§ 54 Abs. 5, § 50 Abs. 1 LWahlO). 
 
3.5.4. Beisitzer 
 
Den Beisitzern obliegen neben ihren Aufgaben im Kollegium des Briefwahlvorstan-
des die ihnen durch den Briefwahlvorsteher übertragenen Aufgaben wie zum Beispiel: 
 
 die Wahlbriefe zu öffnen und die Wahlscheine zu entnehmen, 

 zu prüfen, ob der Wahlschein im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahl-
scheine aufgeführt ist, 

 die Stimmzettel zu sortieren, zu verwahren und zu zählen. 
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3.6. Verfahren im Wahl- und Briefwahlvorstand 
 
3.6.1. Präsenzpflicht 
 
Kein Mitglied des Wahl- bzw. Briefwahlvorstands sollte den Wahlraum verlassen, 
ohne sich beim Wahlvorsteher oder in dessen Abwesenheit beim stellvertretenden 
Wahlvorsteher ordnungsgemäß abgemeldet zu haben. 
 
Hinsichtlich des Verfahrens im Wahl- und Briefwahlvorstand ist zu beachten, dass 
bei der Wahlhandlung bzw. Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe immer mindes-
tens drei Mitglieder, darunter der Wahl- bzw. Briefwahlvorsteher und der Schrift-
führer oder ihre Stellvertreter, anwesend sein müssen (§ 5 Abs. 7 LWahlO. 
 
Bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk bzw. im 
Briefwahlbezirk sollen sämtliche Mitglieder des Wahl- bzw. Briefwahlvorstands an-
wesend sein (§ 5 Abs. 7 Satz 2 LWahlO § 6 LWahlO). 
 
3.6.2. Beschlussfähigkeit 
 
Beschlussfähig ist der Wahlvorstand nach § 5 Abs. 8 LWahlO 
 
 während der Wahlhandlung, wenn mindestens drei Mitglieder, 

 bei der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses, wenn mindestens fünf 
Mitglieder, 

 
darunter jeweils der Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter an-
wesend sind. 
 
Beschlussfähig ist der Briefwahlvorstand nach § 6 Nr. 1 LWahlO i. V. m. § 5 Abs. 
8 LWahlO 
 
 bei der Zulassung und Zurückweisung der Wahlbriefe nach § 5 (8) LWahlO, wenn 

mindestens drei Mitglieder, 

 bei der Ermittlung und Feststellung des Briefwahlergebnisses, wenn mindestens 
fünf Mitglieder, 

 
darunter jeweils der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter 
anwesend sind. 
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3.6.3. Beschlussfassung 
 
Bei den Abstimmungen (z.B. über die Gültigkeit oder Ungültigkeit von abgegebenen 
Stimmen im Wahlvorstand oder über die Zulassung oder Zurückweisung eines Wahl-
briefs im Briefwahlvorstand) entscheidet die Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Wahl- bzw. Briefwahlvorstehers den Ausschlag (§ 11 Abs. 
1 LWahlG. 
 
 

4. Wahlkreise, Wahlbezirke und Wahllokale 
 
Wie zu Ziffer 2 bereits erwähnt, umfasst das Wahlgebiet der Bundesrepublik Deutsch-
land 128 Wahlkreise. Das Kreisgebiet Düren bildet den Wahlkreis 12. Der Wahl-
kreis ist für die Stimmabgabe in allgemeine Wahlbezirke eingeteilt, wobei der allge-
meine Wahlbezirk als Teil des Wahlkreises nur wahltechnische Bedeutung hat. Das 
Stadtgebiet Düren ist in 54 Stimmbezirke eingeteilt, für die jeweils ein Wahlvorstand 
gebildet und ein Wahllokal eingerichtet wurde (siehe Anlage 1). 
 
Darüber hinaus sind fünfzehn weitere Wahllokale für die Briefwahlvorstände im Ge-
bäude der Volkshochschule (VHS), Violengasse 2 sowie der Außenstelle der VHS in 
der Marienstraße 24 eingerichtet. Die Briefwahlvorstände prüfen am Wahltag in der 
Zeit von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr die Gültigkeit der Stimmabgabe der Briefwähler 
und ermitteln ab 18.00 Uhr das Briefwahlergebnis ihres Briefwahlbezirks. 
 
Ein Briefwahlbezirk setzt sich aus mehreren Stimmbezirken zusammen (§ 2 Abs. 2 
Satz 2 WStatG.  
 
Am Wahltag machen Mitarbeiter der Dürener Kreispolizeibehörde wieder ihre Rund-
fahrt; sie beobachten, ob es vor den Wahllokalen zu Störungen kommt. Am Wahltag 
ist die Polizei bei Notfällen unter 110 telefonisch zu erreichen. 
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4.1. Barrierefreiheit der Wahllokale 
 
Alle Wahllokale sind barrierefrei. 
 
 

4.2. Wahlberichterstattung der Fernsehanstalten 
 
Wie bereits in der Vergangenheit üblich, werden auch bei der Landtagswahl 2022 
Prognosen und Hochrechnungen auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe von 
Wahlbezirken erstellt. Korrespondenten der Institute werden am Wahltag Wähler 
nach ihrem Wahlgang bitten, einen kurzen Fragebogen auszufüllen (aktuelle Wahl-
entscheidung, Alter, Geschlecht und andere soziodemographische Merkmale). Die 
Beantwortung der Fragen ist freiwillig und anonym. Stündlich melden die Korrespon-
denten die Ergebnisse der Befragung an die Datenzentrale der Institute.  
 
 

4.3. Repräsentative Wahlstatistik 
 
Nach Auswahl des Landeswahlleiters ist im Wahlbezirk 08.1 (Anne-Frank-Gesamt-
schule) eine repräsentative Wahlstatistik nach Alter und Geschlecht durchzuführen. 
Die Durchführung erfolgt nach den Vorschriften des Wahlstatistikgesetzes. Dabei 
sind vom jeweiligen Wahlvorstand am Wahltag Angaben zur Wahlbeteiligung der 
Wählerinnen und Wähler nach je zehn Geburtsjahresgruppen festzustellen. Nach der 
Wahl wird vom Landesbetrieb IT.NRW die Stimmabgabe nach Wahlvorschlägen 
bzw. nach sechs Altersgruppen ermittelt. 
 
Die betreffenden Wahlvorsteher und Schriftführer und deren Stellvertreter werden mit 
einem separaten Schreiben über ihre Aufgaben konkret informiert. 
 
 

5. Aktives Wahlrecht 
 
Die Voraussetzungen des aktiven Wahlrechts sind in den § 1 LWahlG geregelt. Dabei 
ist zwischen sachlichen und förmlichen Voraussetzungen des Wahlrechts zu unter-
scheiden. 
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5.1. Sachliche Voraussetzungen des Wahlrechts 
 
Wahlberechtigt ist gemäß § 1 LWahlG, wer am Wahltag 
 
 Deutscher im Sinne des Art. 116 Abs. 1 GG ist, 

 das achtzehnte Lebensjahr vollendet hat, 

 seit mindestens dem 16.Tag vor der Wahl in Nordrhein-Westfalen eine Wohnung 
innehat oder sich sonst gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Lan-
des hat, 

 nicht nach § 2 LWahlG vom Wahlrecht ausgeschlossen ist. 
 
 
Ausgeschlossen vom Wahlrecht ist gemäß § 2 LWahlG, 
 
 wer infolge Richterspruchs das Wahlrecht nicht besitzt, 
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5.2. Förmliche Voraussetzungen des Wahlrechts - Wähler-
verzeichnis 

 
Die förmlichen Voraussetzungen legen fest, welche Bedingungen der Wahlberech-
tigte über die sachlichen Erfordernisse hinaus erfüllen muss, um sein Wahlrecht aus-
üben zu können (§ 3 LWahlG. 
 
Wählen kann demzufolge nur, wer entweder in ein Wählerverzeichnis eingetragen 
ist (§ 3 oder wer einen Wahlschein besitzt  
Das sogenannte Wählerverzeichnis ist zunächst tatsächlich ein Verzeichnis der Wahl-
berechtigten. Es wird erst durch die Stimmabgabevermerke am Wahltag zu einem 
Verzeichnis der Wähler. Es wird für jeden allgemeinen Wahlbezirk angelegt. 
 
In das Wählerverzeichnis werden alle wahlberechtigten Personen nach Familienna-
men und Vornamen, Tag der Geburt und Wohnung eingetragen. 
 
Die Sortierung erfolgt nach der alphabetischen Reihenfolge der zum Wahlbezirk ge-
hörenden Straßen, innerhalb der Straßen nach aufsteigender Nummernfolge der Häu-
ser und innerhalb der Häuser nach der alphabetischen Reihenfolge der Familienna-
men. In der linken und rechten Spalte des Wählerverzeichnisses („WVZ-Nr.“) sind 
jeweils in aufsteigender Nummernfolge die Wählerverzeichnis-Nummern eingetra-
gen. Siehe hierzu nachfolgendes Muster bzw. Anlage 2 a). 
 
Im Wählerverzeichnis eines repräsentativen Wahlbezirks befindet sich in den Spalten 
„WVZ-Nr.“ zusätzlich zur Nummer ein Kennbuchstabe für die jeweilige Geburtsjah-
resgruppe (siehe Anlage 2 b). 
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Ausschnitt eines Muster-Wählerverzeichnisses 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für jeden allgemeinen Wahlbezirk der Stadt Düren wird am Freitag, 01. April 2022, 
ein Wählerverzeichnis gedruckt. Sofern einem im Wählerverzeichnis eingetragenen 

In dieser Spalte sind vom Schriftführer die 
Stimmabgabevermerke (Kreuz oder Häk-
chen) einzutragen. 

Folgende weitere Kennzeichnungen können 
vom Wahlamt bereits eingetragen sein: 

 W: Wahlschein ausgestellt. 
=> Person kann nur mit Wahl-
schein wählen! 

 N: Nicht wahlberechtigt. 
=> Keinen Stimmzettel ausgeben! 

 

Die in dieser Spalte eingetragenen Be-
merkungen dienen der Erläuterung der in 
der Spalte „Vermerk“ eingetragenen Ver-
merke. Neben weiteren können insbeson-
dere die folgenden Bemerkungen für den 
Wahlvorstand von Interesse sein: 

 Y: Wahlschein ausgestellt 

 X: Wahlschein ungültig 

 T: Tod der Person 

 V: Verzogen 

 Z:  Zuzug aus anderer Gemeinde 
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Wahlberechtigten am Freitag, 13. Mai 2022, noch ein Wahlschein bzw. Briefwahlun-
terlagen ausgestellt werden, so trägt das Wahlamt an der betreffenden Stelle im Wäh-
lerverzeichnis handschriftlich mit Rotstift ein „W“ für „Wahlschein ausgestellt“ ein. 
 
Sind am Freitag, 13. Mai 2022 noch Wahlberechtigte in das Wählerverzeichnis auf-
zunehmen, so trägt das Wahlamt die Daten am Schluss des Wählerverzeichnisses 
handschriftlich mit Rotstift ein. 
 
 

Das Wählerverzeichnis wird am Freitag, 13. Mai 2022, um 18.00 Uhr durch das Wahl-
amt abgeschlossen. Dabei wird die Zahl der Wahlberechtigten jedes Wahlbezirks fest-
gestellt. Der Abschluss wird vom Wahlamt beurkundet und die Beurkundung dem 
Wählerverzeichnis vorangeheftet (siehe Anlage 3). 
 
5.2.1. Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis 

von Amts wegen 
 
In das Wählerverzeichnis sind grundsätzlich alle Wahlberechtigten von Amts wegen 
einzutragen, die an einem bestimmten Stichtag für eine Wohnung, bei mehreren Woh-
nungen mit Hauptwohnung, bei der Meldebehörde angemeldet sind. Stichtag für die 
Eintragung bei der Landtagswahl ist der 03. April 2022 
 
„Veränderungsdienst“ 
 
Personen, die nach dem Stichtag, 03. April 2022, in eine andere Gemeinde verzogen 
sind, bleiben in ihrer „alten“ Gemeinde wahlberechtigt oder können die Eintragung 
ins Wählerverzeichnis der neuen Gemeinde beantragen. Die Anträge auf Eintragung 
müssen bis zum 24. April 2022 gestellt werden. 
 
Bei Umzug innerhalb derselben Gemeinde nach dem 29. April 2022 bleiben die Per-
sonen in ihrem „alten“ Wahlbezirk wahlberechtigt. Es ist damit zu rechnen, dass 
Wahlberechtigte, die nach dem 29. April 2022 umgezogen sind, mit ihrer Wahlbe-
nachrichtigung in dem Wahlbezirk wählen wollen, in dem sich die neue Wohnung 
befindet, jedoch sind sie nicht in dessen Wählerverzeichnis eingetragen. Der Wahl-
vorsteher klärt solche Fälle auf und weist den Wahlberechtigten in den zuständigen 
Wahlraum. Ein Verzeichnis aller Wahllokale (Anlage 1) sowie ein Verzeichnis der 

Der Wahlvorstand darf keine Person zusätzlich in das Wählerverzeichnis 
eintragen! 
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den Wahlbezirken zugeordneten Straßen und Hausnummernkreise liegen in der Wahl-
urne. 
 
5.2.2. Eintragung der Wahlberechtigten in das Wählerverzeichnis 

auf Antrag 
 
Auf Antrag sind, kurz gesagt, alle Wahlberechtigen einzutragen, die nicht von Amts 
wegen einzutragen sind. Das sind gemäß § 10 (2 und 3) LWahlO  
 die Wahlberechtigten ohne Wohnung, die sich im Wahlgebiet sonst gewöhnlich 

aufhalten, 

 die im Vollzug gerichtlich angeordneter Freiheitsentziehung befindlichen Perso-
nen sowie andere Untergebrachte, sofern sie im Wahlgebiet keine Wohnung in-
nehaben und, wie im Land Nordrhein-Westfalen, eine Meldepflicht für diese Per-
sonen nicht besteht, 

 
 

5.3. Förmliche Voraussetzungen - Wahlschein 
 
Wie bereits zu Ziffer 5.2. erwähnt, kann nur wählen, wer entweder in ein Wählerver-
zeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein besitzt. 
 
5.3.1. Allgemeines 
 
Der Wahlschein ist ein urkundlicher Nachweis über das sachliche Wahlrecht des 
Wahlberechtigten; er ist neben dem Wählerverzeichnis zugleich (alternativ) die förm-
liche Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts. Dabei ist zu beachten, dass 
 
 mit dem beantragten Wahlschein (grundsätzlich) ohne Weiteres auch die Brief-

wahlunterlagen übermittelt werden, ohne dass sie besonders zu beantragen sind 

 der Wahlschein nicht im ganzen Wahlgebiet (Nordrhein-Westfalen) gilt, sondern 
nur in dem Wahlkreis (Wahlkreis 12 Düren II – Euskirchen II), für den er ausge-
stellt worden ist, 

 der Inhaber des Wahlscheines entweder durch Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlbezirk des Wahlkreises* oder durch Briefwahl wählen kann; der Wahlschein 
lässt beide Möglichkeiten zu. 
* Beabsichtigt der Wahlscheininhaber die Stimmabgabe an der Urne, so darf der 

Wahlschein nur angenommen werden, wenn er von einer der folgenden dem 
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Wahlkreis 12 (Düren II – Euskirchen II) zugehörigen Kommunen ausgestellt 
wurde: 

 Düren, Heimbach, Hürtgenwald, Kreuzau, Nideggen, Dahlem, Hellenthal und 
Schleiden 
 

 
5.3.2. Voraussetzungen für die Erteilung eines Wahlscheins 
 
Ein Wahlschein wird grundsätzlich nur auf Antrag erteilt (§ 3 (4) LWahlG, § 17 
LWahlO), und zwar 
 
 als sog. „unselbstständiger Wahlschein“ (§ 3 (4) Satz 1 LWahlG) an einen im 

Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten (siehe Anlage 4a), 

 als sog. „selbstständiger Wahlschein“ (§ 3 (4) Satz 2 LWahlG) an einen nicht im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten (siehe Anlage 4b), wenn  

o dieser nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Einspruchs- oder ggf. An-
tragsfrist versäumt hat, 

o sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Einspruchs- bzw. 
Antragsfrist entstanden ist (etwa durch Einbürgerung)1 oder 

o sein Wahlrecht erst im Einspruchsverfahren festgestellt worden ist und die Fest-
stellung erst nach Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Ge-
meinde gelangt ist. 

  

                                           
1. 
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5.3.3. Antragsfristen 
 
Wahlscheine können grundsätzlich nur bis Freitag, 13. Mai 2022,  
18.00 Uhr, beantragt werden. 
 
Ausgenommen von dieser zeitlichen Beschränkung sind die selbstständigen Wahl-
scheine; ebenso die unselbstständigen, wenn das Wahllokal bei nachgewiesener plötz-
licher Erkrankung nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten aufgesucht 
werden kann. Diese Wahlscheine können noch bis zum Wahltag, 15.00 Uhr, beantragt 
werden. 
 
Verspätet eingegangene schriftliche Anträge werden vom Wahlamt unbearbeitet 
mit den dazugehörigen Briefumschlägen verpackt und vorläufig aufbewahrt (§ 53 (3) 
LWahlO). 
 
Verlorene Wahlscheine werden nicht ersetzt. Versichert hingegen ein Wahlberech-
tigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm 
bis Samstag, 14. Mai 2022, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden (§ 18 
(9) LWahlO). Der ersterteilte, nicht zugegangene Wahlschein wird durch das Wahl-
amt dann für ungültig erklärt. Der Name des Wahlberechtigten und die Nummer des 
für ungültig erklärten Wahlscheins werden in das Verzeichnis der für ungültig erklär-
ten Wahlscheine (sogenanntes Negativverzeichnis) aufgenommen (siehe hierzu auch 
Ziffern 7.7.2. und 7.7.3.). Wollen Wähler im Wahllokal mit Wahlschein wählen, ist 
zuerst zu prüfen, ob der Wahlschein nicht auf dem Negativverzeichnis erwähnt wird. 
In diesem Fall ist der Wähler durch Beschluss des Wahlvorstandes zurückzuweisen.  
 
5.3.4. Berichtigung des Wählerverzeichnisses 
 
Werden am Samstag, 14. Mai 2022, noch unselbstständige Wahlscheine im Falle 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung erteilt, so wird das Wahlamt den zuständigen 
Wahlvorsteher am Wahltag vor Beginn der Stimmabgabe hierüber telefonisch in-
formieren und ihn ersuchen, bei dem betreffenden Wahlberechtigten im Wählerver-
zeichnis in der Spalte für den Stimmabgabevermerk ein „W“ für „Wahlschein ausge-
stellt“ einzutragen und die Abschlussbeurkundung in der dafür vorgesehenen Spalte 
zu berichtigen (siehe Anlage 3). 
 
Werden am Wahltag bis 15.00 Uhr noch unselbstständige Wahlscheine im Falle 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung erteilt, so wird das Wahlamt den zuständigen 
Wahlvorsteher am Wahltag vor Ausstellung des Wahlscheins hierüber telefonisch 
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informieren und ihn ersuchen, bei dem betreffenden Wahlberechtigten im Wählerver-
zeichnis in der Spalte für den Stimmabgabevermerk ein „W“ für „Wahlschein ausge-
stellt“ einzutragen und die Abschlussbeurkundung in der dafür vorgesehenen Spalte 
zu berichtigen (siehe Anlage 3). 
 
5.3.5. Eingang roter Wahlbriefe 
 
Rote Wahlbriefe müssen am Wahltag spätestens um 18.00 Uhr bei der Stadtverwal-
tung Düren im Bürgerbüro, Markt 2, eingegangen bzw. abgegeben worden sein, um 
noch zur Wahl zugelassen zu werden. 
 
Die Deutsche Post AG teilt mit, dass Wahlbriefe, die bis Samstag, den 14. Mai 2022 
bei der Post eingehen, auf dem üblichen Postweg befördert sowie die Wahlbriefe der 
Samstagskastenleerung am Wahltag noch zugestellt werden. 
 
Darüber hinaus besteht für den Briefwähler nur die Möglichkeit, am Wahltag den 
Wahlbrief direkt im Bürgerbüro bis spätestens 18.00 Uhr abzugeben. Der ggf. im 
Wahlvorstand oder im Briefwahlvorstand vorstellig werdende Briefwähler ist hiervon 
zu unterrichten.  
 
Der Wahlvorstand hat darauf zu achten, dass kein Wahlbrief in die Urne einge-
worfen wird. Geschieht dies trotzdem, darf die Urne während der Wahlhand-
lung nicht geöffnet werden. Bei der Ergebnisermittlung ab 18.00 Uhr muss der 
Wahlbrief dann unberücksichtigt bleiben. 
 
Um im zuvor geschilderten Fall bei Zeit- oder Beförderungsproblemen dem Wahlbe-
rechtigten die Stimmabgabe dennoch zu ermöglichen, ist die Wahl an der Urne unter 
Vorlage des Wahlscheins möglich. Dabei ist das folgende Verfahren einzuhalten: 
 
Sofern die Person für den Wahlkreis Düren II – Euskirchen II  (Wahlkreis 12) wahl-
berechtigt ist (anhand der Behördenangabe auf Wahlbriefumschlag erkennbar), öffnet 
sie den roten Wahlbriefumschlag, entnimmt diesem den blauen Stimmzettelumschlag 
und den Wahlschein, händigt den Wahlschein dem Wahlvorsteher aus und zerreißt 
den blauen Stimmzettelumschlag inklusive Stimmzettel, um diesen ungültig zu ma-
chen (Der im Wahlbrief bzw. im Stimmzettelumschlag enthaltene Stimmzettel darf 
nicht verwendet werden.). Sofern der Wahlschein nicht im Verzeichnis der für ungül-
tig erklärten Wahlscheine (Negativverzeichnis) aufgeführt ist und sonst keine Beden-
ken bestehen, kann der Wahlvorstand dann einen neuen Stimmzettel aushändigen für 
die Wahl an der Urne. 
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6. Wahlvorschläge und Stimmzettel 
 
Ein Stimmzettelmuster ist als Anlage zu dieser Informationsschrift beigefügt. Alle 
Stimmzettel sind durch eine abgeschnittene Ecke am oberen, rechten Rand gekenn-
zeichnet. Blinde oder sehbehinderte Wähler können so selbst erkennen, wo bei einem 
Stimmzettel die Vorderseite und wo oben ist (siehe auch Ziffer 7.7.5.). 
 
Wie schon zu Ziffer 4.3. erwähnt, wird im Wahlbezirk 08.1 eine repräsentative Wahl-
statistik durchgeführt. Die in diesem Wahlbezirk auszugebenden Stimmzettel enthal-
ten am oberen linken Rand ein statistisches Merkmal (Buchstaben A, B, C, D, E, F, 
G, H, I, K, L, M) bezüglich Geschlecht und Geburtsjahresgruppe. 
 
 

7. Wahlhandlung 
 

7.1. Vorbereitung der Wahlhandlung 
 
7.1.1. Ausstattung des Wahlvorstandes und Übernahme der Wahl-

unterlagen 
 
Der Wahlvorsteher erhält am Wahltag (7.30 Uhr) vom Hausmeister bzw. Beauftragten 
des Gebäudes die Wahlurne einschließlich der Wahlkabinen und Haltedreiecke (in der 
Urne befindlich). In der Urne befinden sich alle Wahlunterlagen, die der Wahlvor-
stand benötigt. Eine Packliste weist auf den Inhalt hin. 
 
Einige Unterlagen hat der Wahlvorsteher bereits im Vorfeld der Wahl anlässlich einer 
Informationsveranstaltung erhalten (u.a. Gesetzestexte, Erfrischungsgeld, Informati-
onsschrift). Diese Unterlagen bringt er am Wahltag mit in das Wahllokal. 
 
Mit der Übergabe der Wahlunterlagen geht die Verantwortung für die sichere Aufbe-
wahrung auf den Wahlvorsteher über. Der Wahlvorsteher sollte den Inhalt der Wahl-
urne sofort nach Empfang mit der Packliste abgleichen. Besonders wichtig sind das 
richtige Wählerverzeichnis seines Wahlbezirkes, einwandfreie Stimmzettel sowie die 
Vordrucke der Wahlniederschrift und Schnellmeldung. 
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7.1.2. Zusammentritt des Wahlvorstandes 
 
Der Wahlvorstand tritt um 7.30 Uhr im Wahllokal zusammen, um letzte Vorbereitun-
gen zu treffen, wie z.B. Tische aufzustellen, Kabinen aufzubauen, Aufgaben und 
Schichten zu verteilen etc. 
 
Wenn nicht alle einberufenen Wahlhelfer erschienen sind, sollte der Wahlvorsteher 
zunächst versuchen, anhand der in der Urne liegenden Liste der Besetzung des Wahl-
vorstands die nicht erschienene Person telefonisch zu erreichen. Ansonsten teilt der 
Wahlvorsteher dies dem Wahlamt telefonisch mit - wir versuchen, für Ersatz zu sor-
gen. Einige Personen werden aus diesem Grund am frühen Morgen ins Bürgerbüro 
bestellt. Der Wahlvorsteher kann auch versuchen, die fehlende Person aus dem Kreise 
anwesender Wahlberechtigter zu ersetzen. Die so bestimmte Ersatzperson ist auf ihre 
Pflichten gemäß Ziffern 3.2. und 3.3. hinzuweisen. 
Am oder im Eingang des Gebäudes, in dem sich der Wahlraum befindet, ist ein Ab-
druck der Wahlbekanntmachung (Format DIN A3) mit einem Stimmzettelmuster, am 
Eingang zum Wahlraum die Liste der zum Wahlbezirk gehörenden Straßen (Format 
DIN A3) sowie das Hinweisblatt „Wahlraum“ anzubringen. 
 
Die Tische für den Wahlvorstand, die Wahlkabinen und die Wahlurne erhalten ihren 
Platz so, dass der Wähler in der Reihenfolge dieser Aufzählung zwanglos gehen kann 
und andere Wähler nicht behindert. Die Tische für den Wahlvorstand sind so zu stel-
len, dass sie von allen Seiten zugänglich sind, die Wahlurne daran oder darauf gut 
sichtbar aufgestellt werden kann und die Wahlkabinen von ihnen aus zu überschauen 
sind. 
 
Die Wahlkabinen stehen am besten in der Nähe einer Wand oder in einer Ecke, damit 
der Wähler die Stimmzettel unbeobachtet kennzeichnen und falten kann. Ein Kugel-
schreiber wird in der Wahlkabine mit Kordel befestigt (bitte keine Bleistifte ausle-
gen). 
 
Die mitgebrachte Textausgabe des LWahlG und der LWahlO legt der Wahlvorsteher 
im Wahlraum aus. Vor Beginn der Stimmabgabe muss sich der Wahlvorstand davon 
überzeugen, dass die Wahlurne leer ist. 
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7.2. Eröffnung der Wahlhandlung 
 
7.2.1. Hinweis auf Pflichten der Beisitzer 
 
Der Wahlvorsteher eröffnet die Wahlhandlung pünktlich um 8.00 Uhr damit, dass er 
die Beisitzer auf ihre Pflicht zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur 
Verschwiegenheit über die ihnen bei ihrer amtlichen Tätigkeit, insbesondere über alle 
dem Wahlgeheimnis unterliegenden Angelegenheiten, hinweist. Später erscheinende 
Beisitzer weist er vor Aufnahme ihrer Tätigkeit auf ihre Pflicht hin. 
 
7.2.2. Berichtigung des Wählerverzeichnisses (siehe auch Ziffer 5.3.4.) 
 
Werden am Samstag, 14. Mai 2022 , noch unselbstständige Wahlscheine im Falle 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung erteilt, so wird das Wahlamt den zuständigen 
Wahlvorsteher am Wahltag vor Beginn der Stimmabgabe hierüber telefonisch in-
formieren und ihn ersuchen, bei dem betreffenden Wahlberechtigten im Wählerver-
zeichnis in der Spalte für den Stimmabgabevermerk ein „W“ für „Wahlschein ausge-
stellt“ einzutragen und die Abschlussbeurkundung in der dafür vorgesehenen Spalte 
zu berichtigen (siehe Anlage 2a). 
Werden am Wahltag bis 15.00 Uhr noch unselbstständige Wahlscheine im Falle 
nachgewiesener plötzlicher Erkrankung erteilt, so wird das Wahlamt den zuständigen 
Wahlvorsteher am Wahltag vor Ausstellung des Wahlscheins hierüber telefonisch 
informieren und ihn ersuchen, bei dem betreffenden Wahlberechtigten im Wählerver-
zeichnis in der Spalte für den Stimmabgabevermerk ein „W“ für „Wahlschein ausge-
stellt“ einzutragen und die Abschlussbeurkundung in der dafür vorgesehenen Spalte 
zu berichtigen (siehe Anlage 3). 
 
 

7.3. Wahlzeit 
 
Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr§ 7 (2) LWahlG. Diese ist strikt ein-
zuhalten, d.h. die Wahlhandlung ist pünktlich um 8.00 Uhr zu eröffnen und pünktlich 
um 18.00 Uhr zu beenden (siehe auch Ziffer 7.8.). 
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7.4. Wahlbeteiligung 
 
Zu verschiedenen Uhrzeiten ist die Wahlbeteiligung eines jeden Wahlbezirks in ab-
soluten Zahlen telefonisch dem Wahlamt mitzuteilen. Die genauen Zeiten werden, 
sofern dann schon bekannt, im Rahmen der Informationsveranstaltung bekannt gege-
ben. Ein auszufüllender Vordruck, der Kontakttelefonnummern und die Uhrzeiten der 
Übermittlung befindet sich am Wahltag in der Wahlurne. 
 
 

7.5. Öffentlichkeit der Wahl 
 
Die gesamte Wahlhandlung ist öffentlich (§ 25 (1) LWahlG 36 LWahlO). Dies gilt 
auch für die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses (§ 36 LWahlO). Jeder-
mann hat dabei Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts 
möglich ist. 
 
Der Wahlvorstand sorgt für Ruhe und Ordnung im Wahlraum und ordnet bei Andrang 
den Zutritt zum Wahlraum (§ 36 (2) LWahlO). 
 
Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, können vom Wahlvorstand nach erfolg-
loser Ermahnung aus dem Wahlraum verwiesen werden (§ 25 (1) LWahlG), notfalls 
auch mit polizeilicher Hilfe (Tel. 110). Das Wahlamt ist hierüber zu informieren. Al-
lerdings ist die Ordnungsbefugnis mit „Fingerspitzengefühl“ auszuüben. In einem sol-
chen Fall soll wahlberechtigten Betroffenen vorher die Gelegenheit zur Stimmabgabe 
gegeben werden. 
 
Aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit folgt auch, dass Beauftragte von Parteien sich 
im Wahlraum aufhalten dürfen, um die Wahl zu beobachten. Sie dürfen jedoch wie 
jeder andere weder in die Wahlhandlung eingreifen noch sich an die Wahltische set-
zen. 
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7.6. Unzulässige Wahlpropaganda 
 
Wahlpropaganda ist gemäß § 25 (2) LWahlG in und an dem Gebäude, in dem sich der 
Wahlraum befindet, sowie unmittelbar vor dem Zugang zu dem Gebäude verboten. 
Hierunter fällt jede Beeinflussung der Wähler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild so-
wie jede Unterschriftensammlung. 
 
In diesem Bereich angebrachte Wahlplakate entfernt der Wahlvorstand vor und wäh-
rend der Wahlhandlung, notfalls mit polizeilicher Hilfe (Tel. 110) Das Wahlamt ist 
hierüber zu informieren. 
 
Auch eine Lautsprecherwerbung muss sich in einem solchen Abstand vom Wahlge-
bäude halten, dass die Wähler im und am Wahlgebäude hierdurch nicht beeinflusst 
werden. 
 
Das Betreten des Wahlraums mit Parteiabzeichen, Anstecknadeln, Wahlplakaten o.ä. 
ist für Mitglieder des Wahlvorstandes nicht zulässig. Bei Wählern und Wahlbeobach-
tern hingegen sollte man nicht kleinlich verfahren; andererseits ist das auffällige Tra-
gen von Parteiabzeichen und Wahlplaketten in geeigneter Form abzuwehren. 
 
 

7.7. Stimmabgabe bei der Wahl im Wahlbezirk 
 
7.7.1. Vorlage des Wahlbenachrichtigungsbriefes, Ausweispflicht 

des Wählers 
 
Der Wähler gibt am Tisch des Wahlvorstands sein Wahlbenachrichtigungsbrief (siehe 
Anlage 5) ab. Sie reicht in der Regel als Legitimation aus. Falls ein Wähler sie nicht 
vorlegt, z.B., weil er sie verloren oder vergessen hat, darf er trotzdem nicht zurückge-
wiesen werden, wenn er sich sonst durch Vorlage seines Personalausweises oder Pas-
ses ausweisen kann oder dem Wahlvorstand bekannt ist. Der Wahlvorstand kann nicht 
nur in einem solchen Fall, sondern stets die Vorlage zuvor genannter Ausweisdoku-
mente verlangen. Die Vorlage sollte sich jedoch auf Zweifelsfälle beschränken. 
 

Um auszuschließen, dass ein nicht im Wählerverzeichnis Eingetragener seine Stimme 
im Wahllokal abgibt, überprüft der Schriftführer stets die Übereinstimmung von Wäh-
lerverzeichnisnummer, Name, Vorname und Geburtsdatum (Letzteres bei Vorlage ei-
nes Ausweisdokuments) auf dem Wahlbenachrichtigungsbrief und im Wählerver-
zeichnis. Die Angaben auf dem Wahlbenachrichtigungsbrief müssen mit denen im 
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Wählerverzeichnis übereinstimmen. Personen, die vom Wahlamt nachträglich in das 
Wählerverzeichnis aufgenommen wurden, stehen auf der letzten Seite des Wählerver-
zeichnisses. 

 
7.7.2. Vorlage des Wahlscheins, Ausweispflicht des Wählers 
 
Der Inhaber eines Wahlscheins (weist sich aus und) übergibt den Wahlschein dem 
Wahlvorsteher. Dieser prüft die Wahlberechtigung. Ergeben sich hierbei keine Bean-
standungen, kann der Stimmzettel ausgehändigt werden. Der Wahlvorsteher gibt den 
Wahlschein dem Schriftführer, der alle Wahlscheine sammelt. 
 
Entstehen jedoch Zweifel an der Gültigkeit des Wahlscheins oder am rechtmäßigen 
Besitz, so klärt sie der Wahlvorstand nach Möglichkeit und beschließt sodann über 
die Zulassung oder Zurückweisung des Inhabers (§ 39 LWahlO). Sofern der Wahl-
schein im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine (Negativverzeichnis) 
aufgeführt ist, ist der Wähler in jedem Falle zurückzuweisen. 
 
Der Wahlvorsteher behält den Wahlschein auch im Falle der Zurückweisung ein. Der 
Beschluss ist in der Wahlniederschrift unter Nr. 2.6 zu vermerken. Der Wahlschein 
ist als Anlage der Wahlniederschrift beizufügen. 
 
Muster-Wahlschein ist als Anlage 4 beigefügt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wie bereits zu Ziffer 5.3.5. ausgeführt, ist der Wahlvorsteher weder berechtigt noch 
verpflichtet, einen roten Wahlbrief anzunehmen. Er darf insbesondere nicht zulassen, 
dass der Wahlbrief in die Urne eingeworfen wird. Bitte verweisen Sie den Wähler an 
das Bürgerbüro, Markt 2, bis spätestens 18.00 Uhr. 
 
Alternativ besteht nur die Möglichkeit, dass der für den Wahlkreis Düren II – Euskir-
chen II (Wahlkreis 12) Wahlberechtigte den roten Wahlbrief öffnet, diesem den 
blauen Stimmzettelumschlag und den Wahlschein entnimmt, den Wahlschein dem 

Die „Versicherung an Eides statt zur Briefwahl“ hat nur dann eine rechtliche Be-
deutung, wenn der Wähler auch an der Briefwahl teilnimmt. Nimmt der Wähler 
nicht an der Briefwahl teil, sondern will mittels Wahlschein an der Urne wählen, 
so ist ein etwaiges Durchstreichen oder Unterschreiben oder Nicht-Unterschrei-
ben der eidesstattlichen Versicherung unbeachtlich. Der Wahlschein ist gültig und 
anzuerkennen. 
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Wahlvorsteher aushändigt und den blauen Stimmzettelumschlag inklusive Stimmzet-
tel zerreißt, um diese ungültig zu machen (Der im Wahlbrief bzw. Stimmzettelum-
schlag enthaltene Stimmzettel darf nicht verwendet werden!). Sofern der Wahlschein 
nicht im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine (Negativverzeichnis) auf-
geführt ist und sonst keine Bedenken bestehen, kann der Wahlvorstand dann dem 
Wahlberechtigten einen neuen Stimmzettel aushändigen für die Wahl an der Urne. 
 
7.7.3. Zulassung oder Zurückweisung eines Wählers 
 
Gründe für die Zulassung oder Zurückweisung 
 
Der Wahlvorstand hat zu prüfen, ob der Wähler zur Stimmabgabe im Wahlbezirk be-
rechtigt ist. Ist dies nicht der Fall, so ist der Wähler zurückzuweisen. 
 
Der Wahlvorstand hat einen Wähler zurückzuweisen (§ 37 (5-7, § 39 LWahlO), der 
 
a) nicht in das Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein für den 

Wahlkreis Düren II – Euskirchen II (Wahlkreis 12) besitzt*, 
* Zum Wahlkreis Düren II – Euskirchen II (Wahlkreis 12 gehören die folgenden Städte und 

Gemeinden: Düren, Heimbach, Hürtgenwald, Kreuzau, Nideggen, Dahlem, Hel-
lenthal und Schleiden 

 

. 

b) sich auf Verlangen des Wahlvorstands nicht ausweisen kann oder die zur Feststel-
lung der Identität erforderlichen Mitwirkungshandlungen verweigert, 

c) keinen Wahlschein vorlegt, obwohl sich im Wählerverzeichnis ein Wahlschein-
vermerk befindet, 

d) einen Wahlschein vorlegt, der im Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahl-
scheine (Negativverzeichnis) aufgeführt ist, 

e) bereits einen Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis hat, es sei denn, er weist 
nach, dass er noch nicht gewählt hat, 

f) seinen Stimmzettel außerhalb der Wahlzelle gekennzeichnet oder gefaltet hat  

g) seinen Stimmzettel so gefaltet hat, dass seine Stimmabgabe erkennbar ist, oder ihn 
mit einem äußerlich sichtbaren, das Wahlgeheimnis offensichtlich gefährdenden 
Kennzeichen versehen hat, oder 
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h) für den Wahlvorstand erkennbar mehrere oder einen nicht amtlich hergestellten 
Stimmzettel abgeben oder mit dem Stimmzettel einen weiteren Gegenstand in die 
Wahlurne werfen will. 
 

Hat der Wähler seinen Stimmzettel verschrieben oder versehentlich unbrauchbar ge-
macht oder wird der Wähler nach Buchstabe f), g) oder h) zurückgewiesen, so ist ihm 
auf Verlangen ein neuer Stimmzettel auszuhändigen, nachdem er den „alten“ Stimm-
zettel im Beisein eines Mitglieds des Wahlvorstandes vernichtet hat. 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweispflichten des Wahlvorstandes bei Zurückweisung von Wählern 
Ein Wähler, der nicht im Wählerverzeichnis eingetragen ist und keinen Wahlschein 
besitzt, ist bei der Zurückweisung darauf hinzuweisen, dass er bei der Stadt Düren bis 
15.00 Uhr des Wahltages noch einen Wahlschein beantragen kann, sofern er eine 
Wahlbenachrichtigung erhalten und im Vertrauen darauf keinen Einspruch auf Ein-
tragung ins Wählerverzeichnis erhoben hat. 
 
Bei Umzug innerhalb derselben Gemeinde nach dem 03. April 2022 bleiben die 
Personen in ihrem „alten“ Wahlbezirk wahlberechtigt. Es ist damit zu rechnen, dass 
Wahlberechtigte, die nach dem 03. April 2022 umgezogen sind, mit ihrem Wahlbe-
nachrichtigungsbrief in dem Wahlbezirk wählen wollen, in dem sich die neue Woh-
nung befindet, jedoch sind sie nicht in dessen Wählerverzeichnis eingetragen. Der 
Wahlvorsteher klärt solche Fälle auf und weist den Wahlberechtigten in den zustän-
digen Wahlraum. Ein Verzeichnis aller Wahllokale (Anlage 1) sowie ein Verzeichnis 
der den Wahlbezirken zugeordneten Straßen und Hausnummernkreise liegen in der 
Wahlurne. 
 
Bitte weisen Sie auch den Inhaber eines Wahlscheins, der nicht für den Wahlkreis 
Düren II – Euskirchen II (Wahlkreis 12) gilt, darauf hin, dass er hiermit nur in dem 
auf dem Wahlschein angegebenen Wahlkreis wählen kann. 
 
Fehlerhafte Angaben im Wählerverzeichnis 
 
Grundsätzlich ist die Korrektur des Wählerverzeichnisses nicht zulässig. Allerdings 
können Wähler zur Stimmabgabe zugelassen werden, deren persönliche Angaben 

Die Herausgabe solcher Stimmzettel zur Prüfung kann nicht verlangt werden. Nur 
wenn ein entsprechender Zurückweisungsgrund für den Wahlvorstand ohne wei-
teres äußerlich sichtbar bzw. erkennbar ist, kann der Wähler zurückgewiesen 
werden. 
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zwar im Wählerverzeichnis fehlerhaft aufgeführt sind, aber deren Wahlberechtigung 
sich aus dem Wählerverzeichnis trotzdem ergibt. Hierzu gehören etwa die Fälle, dass 
Wähler nach Aufstellung des Wählerverzeichnisses heiraten und einen anderen Nach-
namen führen. Diese Fälle sind in einer gesonderten Fehlerliste (in Wahlurne enthal-
ten) aufzuführen. 
 
Beschlussfassung über die Zulassung oder Zurückweisung eines Wählers 
 
Glaubt der Wahlvorsteher, das Wahlrecht einer im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Person beanstanden zu müssen, oder werden sonst aus der Mitte des Wahlvorstandes 
Bedenken gegen die Zulassung eines Wählers zur Stimmabgabe erhoben  
(§ 37 (6) LWahlO ), so beschließt der Wahlvorstand über die Zulassung oder Zurück-
weisung. Der Beschluss ist in der Wahlniederschrift bei Nr. 2.6 zu erwähnen und auf 
einem Beiblatt zur Niederschrift zu erläutern. 
 
7.7.4. Ausgabe des Stimmzettels, Stimmabgabevermerk 
 
Sobald der Schriftführer bzw. der Wahlvorsteher die Wahlberechtigung festgestellt 
hat, erhält der Wähler von einem Beisitzer einen amtlichen Stimmzettel. 
 
Im Falle der repräsentativen Wahlstatistik ist besondere Sorgfalt bei der Ausgabe der 
Stimmzettel mit statistischen Unterscheidungsmerkmalen (12 unterschiedliche Merk-
male bzw. Stimmzettel) walten zu lassen. 
 
Der Schriftführer vermerkt die Stimmabgabe im Wählerverzeichnis in der dafür be-
stimmten Spalte „Vermerk“ durch Ankreuzen oder Abhaken. Wenn ihm hierbei ein 
Fehler unterläuft, streicht er den Stimmabgabevermerk und erläutert die Streichung 
mit der Angabe „falsch angekreuzt“ oder „falsch abgehakt“. 
 
In den Fällen, in denen ein Wahlscheininhaber, der im Wählerverzeichnis mit einem 
„W-Vermerk“ eingetragen ist, seinen Wahlschein zur Wahl an der Urne vorlegt, ist 
kein Stimmabgabevermerk im Wählerverzeichnis einzutragen. 
 
Mit der Abgabe des Wahlbenachrichtigungsbriefes hat dieser seine Bedeutung verlo-
ren; er dient nur noch zu Kontrollzwecken bei der Zählung der Wähler. 
 
Wenn Wahlbenachrichtigungsbriefe nicht vorgelegt wurden, können in der Urne lie-
gende Ersatzkarten verwendet und gemeinsam mit den Wahlbenachrichtigungsbrie-
fen gesammelt werden. Sie sind nach der Ermittlung des Wahlergebnisses in die 
Urne zu legen.  
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7.7.5. Kennzeichnung des Stimmzettels durch den Wähler 
 
Der Wähler begibt sich alleine in die Wahlkabine. Der Wahlvorstand hat darüber zu 
wachen, dass das Wahlgeheimnis gewahrt bleibt. Er achtet deshalb darauf, dass sich 
immer nur ein Wähler in der Wahlkabine aufhält. Der Wähler kennzeichnet dort den 
Stimmzettel persönlich und geheim und faltet ihn dort so zusammen, dass beim Ein-
wurf in die Urne von Umstehenden, auch von Mitgliedern des Wahlvorstandes, nicht 
erkannt werden kann, wie er gewählt hat (§ 37 (3) LWahlO). 
 
Persönliche Stimmabgabe 
 
Der Wähler kann seine Stimme grundsätzlich nur persönlich abgeben (§ 26 LWahlG, 
§ 37 (3 und 4 LWahlO). Eine Ausnahme gilt für Wähler, die des Lesens unkundig 
oder aufgrund einer körperlichen Beeinträchtigung nicht in der Lage sind, den Stimm-
zettel zu kennzeichnen, zu falten oder selbst in die Wahlurne zu werfen. Ein solcher 
Wähler darf eine Person seines Vertrauens (Hilfsperson) bestimmen (§ 26 (5) 
LWahlG, § 38 LWahlO), deren Hilfe er sich bei der Stimmabgabe bedienen will. 
Hilfsperson kann auch ein vom Wähler bestimmtes Mitglied des Wahlvorstands sein. 
Die Hilfsperson darf gemeinsam mit dem Wähler die Wahlkabine aufsuchen und ihm 
bei der Stimmabgabe helfen. Sie hat sich nach den Wünschen des Wählers zu richten 
und ist zur Geheimhaltung verpflichtet. 
 
 
 
 
 
 
 
7.7.6. Stimmabgabe an der Urne 
 
Nach Verlassen der Wahlkabine tritt der Wähler wieder an den Tisch des Wahlvor-
standes und wirft den in der Wahlkabine gefalteten Stimmzettel in die Wahlurne. 
 
  

Blinde oder sehbehinderte Wähler können selbstmitgebrachte Stimmzettel-
schablonen verwenden (§ 38 (1) LWahlO). Die Wahlbenachrichtigung enthielt 
einen Hinweis, bei welcher Stelle und unter welcher Telefonnummer kostenlose 
Wahlhilfen angefordert werden konnten. 
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7.8. Schluss der Wahlhandlung 
 
Um 18.00 Uhr sagt der Wahlvorsteher den Schluss der Wahlzeit an. Von da ab dürfen 
nur noch die sich im Wahlraum aufhaltenden Wähler ihre Stimme abgeben. Der Zu-
tritt zum Wahlraum ist so lange zu sperren, bis die anwesenden Wähler ihre Stimme 
abgegeben haben. Dann erklärt der Wahlvorsteher die Wahlhandlung für geschlossen. 
Auch in der Übergangszeit zwischen Sperrung des Wahlraumes und der Schließung 
der Wahlhandlung muss die Öffentlichkeit der Wahl bestehen bleiben. Der Wahlvor-
steher wird daher die Anwesenden bitten, bis zur letzten Stimmabgabe im Wahlraum 
zu bleiben. 
 
 

8. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Wahlbezirk durch den Wahlvorstand 

 

8.1. Allgemeines 
 
Der Wahlvorstand ermittelt das Wahlergebnis im Wahlbezirk im Anschluss an die 
Wahlhandlung, also sofort und ohne Unterbrechung bis zum Ende. Dabei sollen sämt-
liche Mitglieder des Wahlvorstandes anwesend sein. Beschlussfähig ist der Wahlvor-
stand in diesem Verfahrensstadium, wenn mindestens fünf Mitglieder, darunter der 
Wahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwesend sind (siehe 
Ziffern 3.6.2. und 3.6.3.). 
 
Die Ermittlung des Wahlergebnisses vollzieht sich in folgenden Schritten: 
 
 Zählung der Wähler (§ 46 LWahlO), 

 Zählung der Stimmen, die zweifelsfrei als gültig oder ungültig anzusehen sind 
(§ 47 LWahlO, 

 Beschlussfassung über „bedenkliche“ Stimmzettel (§ 47 LWahlO), 

 Zusammenstellung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses  

 Schnellmeldung (§ 49 LWahlO), 

 Wahlniederschrift (§ 50 LWahlO), 

 Verpackung der Wahlunterlagen (§ 51 LWahlO). 
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Das Zählgeschäft steht bei allen Wahlen regelmäßig im Vordergrund des Interesses. 
Jedem Wahlvorstand kann daher nur größte Aufmerksamkeit, genaue Beachtung der 
geltenden Vorschriften und sorgfältigste Abwägung bei der Entscheidung von Zwei-
felsfragen dringend empfohlen werden. 
 
 
 
 
 

8.2. Zählung der Wähler (§ 47 LWahlO) 
 
Vor Öffnung der Wahlurne sind zunächst alle nicht benutzten Stimmzettel und alle 
sonstigen für das Feststellungsverfahren nicht benötigten Papiere vom Wahltisch zu 
entfernen. Die Wahlurne wird geöffnet, die Stimmzettel entnommen, entfaltet und auf 
den Wahltisch gelegt. Der Wahlvorsteher überzeugt sich davon, dass die Wahlurne 
leer ist. 
 
Es werden sodann gezählt: 
 
(1) die Stimmzettel, wobei zweckmäßig Stapel von je 20 bis 50 Stück gebildet wer-

den, 

(2) die Stimmabgabevermerke im Wählerverzeichnis (in der Regel durch den 
Schriftführer), 

(3) die eingenommenen Wahlscheine, die zur Stimmabgabe geführt haben. 
 
Die Anzahl der Stimmzettel (1) muss mit der Summe der Zahlen der Stimmabgabe-
vermerke (2) und der eingenommenen Wahlscheine (3) übereinstimmen. Ergibt die 
Zählung keine Übereinstimmung, so ist sie zu wiederholen. Ergeben sich abermals 
unterschiedliche Zahlen, dann ist dies in der Wahlniederschrift anzugeben und so weit 
möglich zu erläutern. 
 
Der Schriftführer trägt die drei Zählergebnisse in der Wahlniederschrift bei Nr. 3.2 a) 
bis c) ein. Als Zahl der Wähler gilt für das weitere Ermittlungsverfahren in jedem 
Fall die Zahl der Stimmzettel a) – Kennbuchstabe B. Diese Zahl ist nach Abschnitt 
4 bei Kennbuchstabe B zu übertragen. 
  

Sicherheit und Genauigkeit haben unbedingten Vorrang vor Schnelligkeit! 
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8.3. Gültige und ungültige Stimmen (§ 47 LWahlO) 
 
Der Wähler gibt seine Stimme ab, indem er „durch ein auf den Stimmzettel gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht“, wem die Stimme gelten soll 
(§ 26 (2) LWahlG). Das Kreuz ist eine einfache, klare Art der Kenntlichmachung, hat 
aber keinen Vorrang. Jede Kennzeichnung des Stimmzettels ist zulässig, wenn sie den 
Willen des Wählers zweifelsfrei erkennen lässt, also eindeutig ist. 
Die Vorschriften über ungültige Stimmen und die Auslegungsregeln für die Entschei-
dung über die Gültigkeit von Stimmen gelten seit langem unverändert. Sie sind durch 
das Bemühen gekennzeichnet, die anhand des überkommenen Rechts entwickelte Pra-
xis rechtlich einwandfrei zu normieren und damit abzusichern. 
 
Ungültig sind gemäß § 30 LWahlG Stimmen, wenn der Stimmzettel 
 
(1) nicht amtlich hergestellt ist, 

(2) keine Kennzeichnung enthält, 

(3) den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 

(4) einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 
In den Fällen zu (1) und (2) sind – naturgemäß – beide Stimmen (Erst- und Zweit-
stimme) ungültig. 
 
Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so wird die nicht abgegebene Stimme 
als ungültig gewertet (§ 30 LWahlG). 
 
In den Fällen zu 34) und (4) ist für die Erststimme und für die Zweitstimme jeweils 
gesondert zu prüfen, ob sie gültig oder ungültig sind. Die Mängel können sich je nach 
Qualität und Platzierung auf die Erststimme oder die Zweitstimme oder auf beide 
Stimmen beziehen und sie ungültig machen. Jede der beiden Stimmen ist für sich gül-
tig oder ungültig ohne Rücksicht darauf, ob die andere Stimme überhaupt abgegeben 
worden ist oder sie gültig oder ungültig ist. 
 
Wenn der Stimmzettel für einen anderen Wahlkreis hergestellt ist, ist die Erststimme 
ungültig, die Zweitstimme gültig. Diese Regelung schließt nicht aus, dass die Zweit-
stimme aus anderen Gründen auch ungültig sein kann. 
 
Beispiele für Grenzfälle gültiger und ungültiger Stimmen können der Anlage 6 ent-
nommen werden. 
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8.4. Zählung der Stimmen (§ 47 LWahlO) 
 
Nach der Zählung der Wähler beginnt das eigentliche Zählgeschäft, das sich im Ein-
zelnen in vier Arbeitsgänge gliedert: 
 
 Sortierung der Stimmzettel – erster Arbeitsgang -, 
 Prüfung und Zählung der in der Stimmabgabe übereinstimmenden Stimmzettel – 

zweiter Arbeitsgang -, 
 Prüfung und Zählung der in der Stimmabgabe nicht übereinstimmenden Stimm-

zettel („Splitting-Fälle“) – dritter Arbeitsgang -, 
 Auswertung der ausgesonderten Stimmzettel –vierter Arbeitsgang -. 
 
Erster Arbeitsgang - Sortierung der Stimmzettel 

 
Mehrere Beisitzer stapeln unter Aufsicht des Wahlvorstehers die bereits bei der Zäh-
lung der Wähler entfalteten Stimmzettel nach 
 
a) Stimmzetteln mit zweifelsfrei gültigen Erst- und Zweitstimmen für den Wahlkreis-

bewerber und die Landesliste derselben Partei, getrennt nach Landeslisten (§ 47 
(1) Nr. 1 LWahlO); dies ist erfahrungsgemäß die große Masse der Stimmzettel; 

b) Stimmzetteln mit zweifelsfrei gültigen Erst- und Zweitstimmen für den Wahlkreis-
bewerber und die Landesliste verschiedener Parteien sowie Stimmzetteln, auf de-
nen nur die Erst- oder die Zweitstimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere 
Stimme nicht abgegeben worden ist („Splitting-Fälle“ - § 47 (1) Nr. 2 LWahlO); 

c) ungekennzeichneten Stimmzetteln (§ 47 (1) Nr.  3 LWahlO); 

d) Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben und über die der Wahlvorstand später 
beschließen muss. 

 
Die Beisitzer behalten diese Stapel unter Aufsicht. Ausgesondert und von einem Bei-
sitzer in Verwahrung genommen wird der Stimmzettelstapel zu d). 
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Zweiter Arbeitsgang 

Prüfung und Zählung der zweifelsfrei gültigen und ungültigen Stimmen mit 
Übereinstimmung von Erst- und Zweitstimme 
 
Nunmehr übergeben die Beisitzer die einzelnen Stimmzettelstapel mit den überein-
stimmenden gültigen Erst- und Zweitstimmen, und zwar in der Reihenfolge der Lan-
deslisten auf dem Stimmzettel, nacheinander teils dem Wahlvorsteher, teils seinem 
Vertreter. Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Stapels 
gleich lautet, und sagen zu jedem Stapel laut an, für welchen Kreiswahlbewerber und 
für welche Landesliste er Stimmen enthält. Gibt ein Stimmzettel Anlass zu Bedenken, 
so wird er dem Stapel zu d) der ausgesonderten Stimmzettel beigefügt. 
Sodann wird dem Wahlvorsteher – diesem allein – der Stapel zu c) mit den ungekenn-
zeichneten Stimmzetteln überreicht. Der Wahlvorsteher prüft den Stapel und sagt an, 
dass in jedem Fall beide Stimmen ungültig sind. 
Danach folgt die Zählung dieser jeweils übereinstimmenden gültigen oder ungültigen 
Stimmen: 
 
Je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer zählen nacheinander die vom Wahl-
vorsteher und seinem Stellvertreter geprüften Stimmzettelstapel (gültige Stimmen) 
unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermitteln so die Zahl der für die einzelnen 
Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen. Anschließend zählen sie in gleicher 
Weise die mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln abgegebenen ungültigen Erst- 
und Zweitstimmen. 
 
Die so ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift als  

Zwischensummen I (ZS I) eingetragen, und zwar bei den Erststimmen 

 

 die ungültigen Stimmen unter Kennbuchstabe C; 

 die gültigen Stimmen unter Kennbuchstaben D1, D2, D3 usw., 

 

bei den Zweitstimmen 

 die ungültigen Stimmen unter Kennbuchstabe E; 

 die gültigen Stimmen unter Kennbuchstaben F1, F2, F3 usw. 

 



 

 40

Dritter Arbeitsgang 

Prüfung und Zählung der zweifelsfrei gültigen Erst- und Zweitstimmen ver-
schiedener Parteien und der Stimmen, in denen nur die Erst- oder die Zweit-
stimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben  
worden ist („Splitting-Fälle“). 
 
In vergleichbarer Weise wie im zweiten Arbeitsgang wird nunmehr der Stimmzettel-
stapel zu b) geprüft. Es werden die Stimmen gezählt, die zweifelsfrei gültig oder un-
gültig sind, bei denen aber keine Übereinstimmung zwischen Erst- und Zweitstimmen 
besteht: 
 
Der Wahlvorsteher übernimmt diesen Stapel und legt zunächst die Stimmzettel ge-
trennt nach Zweitstimmen für die einzelnen Listen. Bei jedem Stimmzettel liest er 
laut vor, für welche Landesliste die Zweitstimme abgegeben ist. Bei Stimmzetteln, 
auf denen nur die Erststimme abgegeben worden ist, sagt er an, dass die nicht abge-
gebene Zweitstimme ungültig ist. In Zweifelsfällen wird der Stimmzettel dem Stapel 
zu d) der ausgesonderten Stimmzettel beigefügt. 
Danach werden die so überprüften gültigen und ungültigen Zweitstimmen in gleicher 
Weise von je zwei vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzern nacheinander und unter 
gegenseitiger Kontrolle gezählt, wie es zuvor im zweiten Arbeitsgang mit den auf den 
Stimmzetteln übereinstimmenden Stimmen erfolgte. 
 
Die Zählergebnisse werden als Zwischensummen II (ZS II) in Abschnitt 4 der Wahl-
niederschrift unter den entsprechenden Kennbuchstaben eingetragen wie im zweiten 
Arbeitsgang: 

 die ungültigen Zweitstimmen unter Kennbuchstabe E; 

 die gültigen Zweitstimmen unter Kennbuchstaben F1, F2, F3 usw. 

 
Alsdann ordnet der Wahlvorsteher diese Stimmzettel neu nach den für die einzelnen 
Bewerber abgegebenen Erststimmen, mit denen entsprechend verfahren wird, das 
heißt: 
 
Die Zählergebnisse werden als Zwischensummen II (ZS II) in Abschnitt 4 der Wahl-
niederschrift unter den entsprechenden Kennbuchstaben eingetragen wie im zweiten 
Arbeitsgang: 

 die ungültigen Erststimmen unter Kennbuchstabe C; 

 die gültigen Erststimmen unter Kennbuchstaben D1, D2, D3 usw. 
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Vierter Arbeitsgang 

Auswertung der ausgesonderten Stimmzettel 
 
Nachdem auf die genannte Weise die zweifelsfrei gültigen und ungültigen Zweitstim-
men und Erststimmen festgestellt und, nach Wahlvorschlägen getrennt, ausgezählt 
worden sind, müssen noch die ausgesonderten Stimmzettel des Stapels zu d) ausge-
wertet werden. Hierzu bedarf es in jedem Einzelfall eines Beschlusses des Wahlvor-
standes. Er entscheidet über die Gültigkeit jeder einzelnen Stimme, die auf den aus-
gesonderten Stimmzetteln abgegeben worden ist. 
 
Der Wahlvorsteher gibt jede einzelne Entscheidung mündlich bekannt und sagt bei 
den gültigen Stimmen an, für welchen Bewerber bzw. für welche Landesliste die 
Stimme abgegeben worden ist. Er vermerkt auf der Rückseite eines jeden Stimmzet-
tels, ob beide Stimmen oder nur die Erststimme oder nur die Zweistimme für gültig 
oder ungültig erklärt worden sind. Solche Vermerke können ganz kurz etwa lauten: 
Bei gültiger Erststimme „1 g“, bei gültiger Zweistimme „2 g“, entsprechend bei un-
gültiger Erst- oder Zweitstimme „1 u“ oder „2 u“; wenn beide Stimmen gültig sind „1 
+ 2 g“, wenn beide ungültig sind „1 + 2 u“. Es kann natürlich auch ausführlicher 
geschrieben werden, z.B. „Erststimme gültig, Zweitstimme ungültig“. 
 
Beispiele für Grenzfälle gültiger und ungültiger Stimmen können der Anlage 6 ent-
nommen werden. Sind durch Beschluss Stimmen für gültig oder ungültig erklärt wor-
den, so werden die Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern versehen und der Wahl-
niederschrift als Anlagen beigefügt. 
 
Die für gültig oder ungültig erklärten Stimmen werden gezählt und die Ergebnisse als 
Zwischensummen III (ZS III) in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift unter den ent-
sprechenden Kennbuchstaben eingetragen wie im zweiten und dritten Arbeitsgang: 

 unter Kennbuchstabe C die für ungültig und unter Kennbuchstaben D1 ff. die für 
gültig erklärten Erststimmen; 

 unter Kennbuchstabe E die für ungültig und unter Kennbuchstaben F1 ff. die für 
gültig erklärten Zweitstimmen. 

 
Zur Kontrolle ist zu prüfen, ob die Summe der gesamten Zahlen zu C und D mit der 
Zahl zu B bzw. die Summe der gesamten Zahlen zu E und F mit der Zahl zu B über-
einstimmen. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Fehler vor, der aufzuklären ist. 
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Beantragt ein Mitglied des Wahlvorstandes vor der Unterzeichnung der Wahlnieder-
schrift eine erneute Zählung der Stimmen, so ist der oben beschriebene Zählvorgang 
in vollem Umfange zu wiederholen. Die Gründe für die erneute Zählung sind in der 
Wahlniederschrift bei Nr. 5.2 zu vermerken (§ 47 (7) Satz 3 und 4 LWahlO). 
 
 

8.5. Zusammenstellung und Bekanntgabe des Wahlergeb-
nisses (§ 47 (7), § 50 LWahlO) 

 
Für die Zusammenstellung des Wahlergebnisses dient dem Wahlvorstand die Wahl-
niederschrift nach dem Muster der Anlage 18 LWahlO. Eine Muster-Wahlnieder-
schrift ist als Anlage beigefügt. Das Wahlamt stellt neben der auszufüllenden Origi-
nal-Wahlniederschrift ein weiteres Exemplar, in der Urne deponiert, zur Verfügung, 
das als Schmierblatt verwendet werden kann (siehe auch Ziffer 8.7.). 
 
Mit dem Fortgang des Zählgeschäftes werden in die Wahlniederschrift eingetragen: 
unter Abschnitt 3 die Zahlen der Wähler, unter Abschnitt 4 die Zahlen der Wahlbe-
rechtigten - die Zahlen werden der (ggf. berichtigten) Beurkundung über den Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses (Anlage 3) entnommen - sowie die der Wähler, der 
Erst- und Zweitstimmen jeweils insgesamt und der für die einzelnen Wahlkreisbewer-
ber und Landeslisten abgegebenen gültigen Stimmen. 
 
Der Wahlvorsteher gibt das Wahlergebnis im Wahlbezirk im Anschluss an die Fest-
stellung im Wahlraum mündlich bekannt. Zu beachten ist, dass das Wahlergebnis vor 
Unterzeichnung der Wahlniederschrift, abgesehen von der Schnellmeldung, anderen 
Stellen durch Mitglieder des Wahlvorstandes nicht mitgeteilt werden). 
 
 

8.6. Schnellmeldung (§ 71 BWO) 
 
Sobald das Wahlergebnis im Wahlbezirk festgestellt und in die Wahlniederschrift ein-
getragen ist – aber noch vor abschließender Ausfertigung der Wahlniederschrift -, er-
stattet der Wahlvorsteher dem Wahlamt die Schnellmeldung telefonisch. 
 
Die Schnellmeldung enthält folgende Zahlen: 
 
 Wahlberechtigte (A1 + A2), 

 Wähler (B), 
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 ungültige Stimmen (C, E), 

 gültige Stimmen (D, F), 

 die für die einzelnen Bewerber (D1, D2 usw.) sowie die für die einzelnen Lan-
deslisten der Parteien (F1, F2 usw.) abgegebenen Stimmen. 

 
Die Mitteilung erfolgt in der Reihenfolge des Stimmzettels. 
 
Die Schnellmeldungen werden von Mitarbeitern des Wahlamtes unter Telefonnum-
mern 

02421/25-2002 
 

angenommen. 
 
Zur Authentifizierung nennt der Wahlvorsteher zunächst seinen Namen, den Wahlbe-
zirk und den ihm im verschlossenen Umschlag überreichten PIN-Code. Die Mitarbei-
ter verifizieren diesen Code. Ist die Identität eindeutig festgestellt, wird das Wahler-
gebnis durchgegeben.  
Es soll erst aufgelegt werden, wenn der Annehmer die Zahlen wiederholt hat. 
 
Für den Fall, dass die o. g. Telefonnummern aufgrund eines technischen Defektes 
nicht erreichbar sind, stehen folgenden Handynummern zur Verfügung: 
 
0175-6049328 und 0151-12632843  

 
 

8.7. Wahlniederschrift (§ 50 LWahlO  
 
Über die Wahlhandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
ist vom Schriftführer eine Wahlniederschrift zu fertigen. Sie ist ein urkundlicher 
Nachweis über die darin enthaltenen Feststellungen. 
 
 
 
 
 
Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Wahlvorstandes zu genehmigen und zu 
unterzeichnen. Verweigert ein Mitglied des Wahlvorstandes die Unterschrift, so ist 
der Grund hierfür in der Wahlniederschrift unter Nummer 5.7 zu vermerken. 

Jedem Wahlvorstand werden zwei Wahlniederschriften in der Wahlurne zur Ver-
fügung gestellt. Eine stellt das Original dar, das ausgefüllt dem Wahlamt zu über-
geben ist, während die andere als Schmierblatt benutzt werden kann. 
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Die Wahlniederschrift nebst Anlagen übergibt der Wahlvorsteher unverzüglich, d.h. 
noch am Wahlabend, dem Wahlamt. Hierfür kann jeder freie Schalter im Bürgerbüro, 
Markt 2, genutzt werden. 
 
  

8.8. Verpackung der Wahlunterlagen (§ 51 LWahlO) 
 
Sobald die Schnellmeldung erstattet und die Wahlniederschrift ausgefertigt und un-
terschrieben ist, verpackt der Wahlvorsteher die Wahlunterlagen mit Unterstützung 
des Wahlvorstandes: 
 
 die Wahlniederschrift mit allen Anlagen (siehe Ziffer 8.7.), 

 die Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach Wahlkreisbewerbern (Erststim-
men), 

 die Stimmzettel, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist, 

 die ungekennzeichneten Stimmzettel, 

 die eingenommenen Wahlscheine, 

 ggf. die Aufzeichnungen des Wahlvorstehers über nicht eingetragene Wahlbe-
rechtigte sowie über Mängel im Wählerverzeichnis. 

 
Soweit sie nicht der Wahlniederschrift beigefügt sind, versiegelt er die einzelnen Pa-
kete und packt sie in die Wahlurne. Zusätzlich kennzeichnet er den Inhalt der einzel-
nen Pakete mit den zur Verfügung gestellten Etiketten (auf einem Umschlag ein Eti-
kett). 

Der Wahlniederschrift sind als Anlagen beizufügen: 

 die Stimmzettel, über die der Wahlvorstand besonders beschlossen hat, 

 die Wahlscheine derjenigen Wähler, über deren Zulassung der Wahlvor-
stand besonders beschlossen hat, 

 die Schnellmeldung sowie die 

 Quittungen Erfrischungs- und Handygeld bzw. evtl. nicht ausgezahltes Er-
frischungs- und Handygeld. 



 

 45

 
Die folgenden Unterlagen müssen nicht verpackt, sondern können lose in die Wahl-
urne gelegt werden: 
 
 die unbenutzten Stimmzettel, 

 das Wählerverzeichnis und 

 die eingenommenen Wahlbenachrichtigungsbriefe. 
 
Der Wahlvorstand legt die einzelnen Pakete sowie sonstige Unterlagen und Ausstat-
tungsgegenstände in die Wahlurne, verschließt diese und wirft den Schlüssel in die 
Wahlurne. Das Wahlamt hat einen Zweitschlüssel. 
 
Die Urnen werden vom Hausmeister/Beauftragten des Wahllokals am Wahlabend 
wieder in Empfang genommen und weggeschlossen. Sie werden am Tag nach der 
Wahl vom Wahlamt abgeholt. 
 
Der Wahlvorsteher zahlt erst nach Abschluss des Wahlgeschäftes das Erfrischungs-
geld aus und lässt sich den Empfang quittieren. Er bringt die Wahlniederschrift mit 
den Anlagen noch am Wahlabend ins Bürgerbüro, Markt 2. Das Handygeld soll dem-
jenigen Mitglied des Wahlvorstandes ausgezahlt werden, dass sein Handy für 
den Kontakt zum Wahlamt zur Verfügung gestellt hat. Die Wahlniederschrift mit 
Anlagen kann an jedem freien Schalter im Bürgerbüro, Markt 2, abgegeben werden. 
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9. Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe bei der 
Briefwahl 

 

9.1. Grundsätzliches 
 
9.1.1. Überblick über die Aufgaben des Briefwahlvorstandes 
 
Ein Überblick über die Aufgaben des Briefwahlvorstands wurde bereits im ersten Ab-
schnitt zu Ziffer 3.5. gegeben. Neben weiteren für den Briefwahlvorstand wichtigen 
Informationen enthält der erste Abschnitt insbesondere Informationen zum Thema 
Wahlschein (siehe Ziffer 5.3). 
 
Der Briefwahlvorstand prüft am Wahltag während der Wahlzeit zunächst, ob der 
Briefwähler die Voraussetzungen für eine Stimmabgabe per Briefwahl eingehalten 
hat. Ist dies der Fall, so ist der zu prüfende Wahlbrief als Stimmabgabe zu werten. 
Andernfalls ist der Wahlbrief als Nichtwahl zurückzuweisen. Nach Ablauf der Wahl-
zeit ermittelt der Briefwahlvorstand dann, weitestgehend ähnlich dem Verfahren im 
Wahlvorstand, das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk. 
 
Die 15 Briefwahlvorstände treten um 15.00 Uhr im Wahllokal (Gebäude VHS Vio-
lengasse 4 sowie Marienstraße 24) zusammen. Im Eingangsbereich wird ein Hinweis 
auf die den Briefwahlvorständen zugewiesenen Räume gegeben. 
 
Wenn nicht alle einberufenen Wahlhelfer erschienen sind, sollte der Briefwahlvorste-
her zunächst versuchen, anhand der in der Urne liegenden Liste der Besetzung des 
Briefwahlvorstands die nicht erschienene Person telefonisch zu erreichen. Ansonsten 
teilt der Briefwahlvorsteher dies dem Wahlamt telefonisch mit - wir versuchen, für 
Ersatz zu sorgen.  
 
Der Briefwahlvorsteher erhält am Wahltag um 15.00 Uhr von einem Beauftragten des 
Wahlamtes die Wahlurne(n). In der Urne befinden sich alle Wahlunterlagen, die der 
Briefwahlvorstand benötigt. Eine Packliste weist auf den Inhalt hin. 
 
Einige Unterlagen hat der Briefwahlvorsteher bereits im Vorfeld der Wahl anlässlich 
einer Informationsveranstaltung erhalten (u.a. Gesetzestexte, Erfrischungsgeld, Infor-
mationsschrift). Diese Unterlagen bringt er am Wahltag mit in das Wahllokal. 
Mit der Übergabe der Wahlunterlagen geht die Verantwortung für die sichere Aufbe-
wahrung auf den Briefwahlvorsteher über. Der Briefwahlvorsteher sollte den Inhalt 
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der Wahlurne sofort nach Empfang mit der Packliste abgleichen, insbesondere die 
vom Wahlamt mitgeteilte Zahl der übergebenen roten Wahlbriefe durch Nachzählen 
kontrollieren (Maßgeblich ist die vom Briefwahlvorstand ermittelte Zahl.). 
 
Der Briefwahlvorsteher eröffnet die Prüfungshandlung damit, dass er die Beisitzer zur 
unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur Verschwiegenheit über die ihnen 
bei ihrer amtlichen Tätigkeit, insbesondere über alle dem Wahlgeheimnis unterliegen-
den Angelegenheiten, verpflichtet. Später erscheinende Beisitzer werden vor Auf-
nahme ihrer Tätigkeit verpflichtet. 
 
Am oder im Eingang des Gebäudes ist ein Abdruck der Wahlbekanntmachung (For-
mat DIN A3), an der Tür des Wahlraums das Hinweisblatt „Wahlraum“ anzubringen. 
 
Die mitgebrachte Textausgabe des LWahlG und der LWahlO legt der Briefwahlvor-
steher im Wahlraum aus. 
 
Die Wahlzeit dauert von 8.00 Uhr bis 18.00 Uhr (§ 7 (2) LWahlG). Sollte der Brief-
wahlvorstand seine Prüfungshandlung vor 18.00 Uhr beendet haben, darf mit der Er-
gebnisermittlung trotzdem erst nach Ablauf der Wahlzeit, d.h. frühestens ab 18.00 
Uhr begonnen werden. Ggf. sind vorher noch die beim Wahlamt bis 18.00 Uhr einge-
gangenen Wahlbriefe zu prüfen. Das Wahlamt wird gegen 18.00 Uhr allen Briefwahl-
vorständen eine Information zukommen lassen bzw. weitere Wahlbriefe übergeben. 
In der Zwischenzeit müssen immer mindestens drei Mitglieder des Briefwahlvor-
stands, darunter der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter 
anwesend sein (siehe Ziffer 3.6.1.). 
 
Die gesamte Prüfungshandlung und Ergebnisermittlung sind öffentlich. Jedermann 
hat dabei Zutritt zum Wahlraum, soweit das ohne Störung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. Personen, die die Ruhe und Ordnung stören, können vom Briefwahlvorstand nach 
erfolgloser Ermahnung aus dem Wahlraum verwiesen werden, notfalls auch mit poli-
zeilicher Hilfe (Tel. 110). Das Wahlamt ist hierüber zu informieren. Allerdings ist die 
Ordnungsbefugnis mit „Fingerspitzengefühl“ auszuüben. 
 
Aus dem Grundsatz der Öffentlichkeit folgt auch, dass Beauftragte von Parteien sich 
im Wahlraum aufhalten dürfen, um die Wahl zu beobachten. Sie dürfen jedoch wie 
jeder andere weder in die Prüfungs- und Ergebnisermittlung eingreifen noch sich an 
die Wahltische setzen. 
Wahlpropaganda ist gemäß § 25 (2) LWahlG in und am Gebäude sowie unmittelbar 
vor dem Zugang zum Gebäude verboten. Hierunter fällt jede Beeinflussung der Wäh-
ler durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede Unterschriftensammlung. In diesem 
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Bereich angebrachte Wahlplakate entfernt der Briefwahlvorstand vor und während 
der Prüfungshandlung, notfalls mit polizeilicher Hilfe (Tel. 110). Das Wahlamt ist 
hierüber zu informieren. 
 
Das Betreten des Wahlraums mit Parteiabzeichen, Anstecknadeln, Wahlplakaten o.Ä. 
ist für Mitglieder des Briefwahlvorstandes nicht zulässig. Bei Wahlbeobachtern hin-
gegen sollte man nicht kleinlich verfahren; andererseits ist das auffällige oder 
„konzertierte“ Tragen von Parteiabzeichen und Wahlplaketten in geeigneter Form ab-
zuwehren.  
 
9.1.2. Überblick über die Anforderungen an eine Stimmabgabe per 

Briefwahl 
 
Die Anforderungen an eine Stimmabgabe per Briefwahl sind gesetzlich normiert und 
umfassen formale wie zeitliche Komponenten (§ 52 LWahlO). 
 
Formale Anforderungen 
 
Wer durch Briefwahl wählt, 
 kennzeichnet persönlich den Stimmzettel, legt ihn in den amtlichen Stimmzettel-

umschlag (blau) und verschließt diesen, 

 unterzeichnet die auf dem Wahlschein vorgedruckte Versicherung an Eides statt 
zur Briefwahl unter Angabe des Ortes und Tages, 

 steckt den verschlossenen amtlichen Stimmzettelumschlag und den unterschriebe-
nen Wahlschein in den amtlichen Wahlbriefumschlag (rot), 

 verschließt den Wahlbriefumschlag und 

 übersendet den Wahlbrief an den Bürgermeister der Stadt Düren. Der Wahlbrief 
kann auch im Bürgerbüro, Markt 2 abgegeben werden. 

 
In den Fällen, in denen der Wahlschein durch eine Hilfsperson ausgefüllt wurde, muss 
die Hilfsperson dem Wahlleiter an Eides statt versichern, dass der Stimmzettel gemäß 
dem erklärten Willen des Wählers gekennzeichnet worden ist. Dazu sind die Unter-
schrift und die Anschrift der Hilfsperson erforderlich. 
 
 
 
 
 

Liegt die Unterschrift der Hilfsperson vor, ihre Anschrift jedoch nicht, führt dies 
NICHT zur Zurückweisung des Wahlbriefes (siehe Ziffer 9.3.). 
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Zeitliche Anforderungen 
 
Die Stimmabgabe muss fristgerecht erfolgen. Gemäß § 28 (1) LWahlG kann die 
Stimme nur gewertet werden, wenn der Wahlbrief spätestens am Wahltag bis 18.00 
Uhr im Bürgerbüro, Markt 2 eingegangen oder abgegeben worden ist. 
 
Die Absender verspätet eingegangener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt. 
Ihre Stimmen gelten demnach als nicht abgegeben, zählen also auch nicht als ungül-
tige Stimmen. 
 
 

9.2. Öffnung der Wahlbriefe 
 
Der Briefwahlvorsteher erhält am Wahltag um 15.00 Uhr von einem Beauftragten des 
Wahlamtes eine oder mehrere Wahlurnen. Der Briefwahlvorsteher sollte den Inhalt 
der Urnen sofort nach Empfang sicherheitshalber nachprüfen, insbesondere die mit-
geteilte Anzahl der übergebenen Wahlbriefe (siehe Ziffer 9.1.1.). 
 
Für den Fall, dass der Wahlbrief (Wahlbezirk) nicht dem vom Wahlamt zugewiesenen 
Briefwahlvorstand (Briefwahlbezirk) zugeordnet wurde, ist der Wahlbrief anhand der 
Aufstellung nach Anlage 7 ungeöffnet dem zuständigen Briefwahlvorstand zu über-
geben. 
 
Wahlbriefe dürfen bei der Landtagswahl grundsätzlich nur für den Wahlkreis Düren 
II – Euskirchen II (Wahlkreis 12) angenommen werden. Hierzu gehören neben der 
Stadt Düren die folgenden Städte und Gemeinden: 
Düren, Heimbach, Hürtgenwald, Kreuzau, Nideggen, Dahlem, Hellenthal und Schlei-
den. 
 
Sollte ein Wahlbrief dieser Kommunen trotz Kontrolle des Wahlamtes einem Brief-
wahlvorstand übergeben worden sein, so kann hiermit wie mit Wahlbriefen der Stadt 
Düren verfahren werden (siehe Ziffer 9.3). 
 
Sollte trotz Kontrolle des Wahlamtes hingegen ein Wahlbrief einer anderen Kom-
mune außerhalb des Wahlkreises Düren II – Euskirchen II übergeben worden sein, so 
bleibt der Wahlbrief unbehandelt. 
 
Der Briefwahlvorstand qualifiziert nun die Wahlhandlung des Briefwählers durch Zu-
lassung des Wahlbriefs als Stimmabgabe oder durch Zurückweisung des Wahlbriefs 
als Nichtwahl. 
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Er öffnet die Wahlbriefe nacheinander und entnimmt ihnen den Wahlschein und den 
Stimmzettelumschlag. Dabei muss sichergestellt sein, dass jedem Wahlschein der 
dazugehörige Stimmzettelumschlag zugeordnet bleibt. 
 
Der Briefwahlvorstand hat nun im Folgenden zu prüfen, ob Briefwähler im „Negativ-
verzeichnis“ (Verzeichnis der für ungültig erklärten Wahlscheine) mit Namen und 
Wahlscheinnummer aufgeführt sind. Ist dies nicht der Fall und werden auch sonst 
keine Bedenken gegen den Wahlbrief erhoben, so wird der aus dem Wahlbrief ent-
nommene Stimmzettelumschlag ungeöffnet in die Wahlurne gelegt; die Wahlscheine 
werden gesammelt. 
 
Ist der Wahlschein hingegen im Negativverzeichnis aufgeführt (Zurückweisungs-
grund: „ungültiger Wahlschein“ siehe Ziffer 9.3.) oder werden sonst Bedenken gegen 
den Wahlbrief erhoben, so beschließt der Briefwahlvorstand über die Zulassung oder 
Zurückweisung. 
 
 

9.3. Zulassung und Zurückweisung von Wahlbriefen 
 
Bedenken gegen einen Wahlbrief können ausschließlich auf einen der in § 31 (2) 
LWahlG umschriebenen Tatbeständen gestützt werden. 
 
Danach sind Wahlbriefe zurückzuweisen, wenn 
 
1. der Wahlbrief nicht rechtzeitig eingegangen ist (überprüft das Wahlamt), 
2. dem Wahlbriefumschlag kein oder kein gültiger Wahlschein beiliegt, 

3. dem Wahlbriefumschlag kein Stimmzettelumschlag beigefügt ist, 

4. weder der Wahlbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag verschlossen ist, 

5. der Wahlbriefumschlag mehrere Stimmzettelumschläge, aber nicht eine gleiche 
Anzahl gültiger und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides Statt verse-
hener Wahlscheine enthält, 

6. der Wähler oder die Hilfsperson die vorgeschriebene Versicherung an Eides Statt 
zur Briefwahl auf dem Wahlschein nicht unterschrieben hat, 

7. kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, 

8. ein Stimmzettelumschlag benutzt worden ist, der offensichtlich in einer das Wahl-
geheimnis gefährdenden Weise von den übrigen abweicht oder einen deutlich 
fühlbaren Gegenstand enthält. 
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Wie bereits zu Ziffer 9.2. erwähnt, ist ein von einer anderen Kommune innerhalb des 
Wahlkreises Düren II – Euskirchen II ausgestellter Wahlbrief so zu behandeln wie ein 
von der Stadt Düren ausgestellter. Ein von einer anderen Kommune außerhalb des 
Wahlkreises Düren II – Euskirchen II ausgestellter Wahlbrief bleibt unbehandelt. 
 
Ist der Wahlschein im Negativverzeichnis aufgeführt, ist der Wahlbrief zurückzuwei-
sen (Zurückweisungsgrund: „ungültiger Wahlschein“). Nicht selten stecken Brief-
wähler nur den unteren, abgetrennten Teil des Wahlscheins (eidesstattliche Versiche-
rung) in den Wahlbriefumschlag. Auch in diesen Fällen ist der Wahlbrief ungültig 
(Zurückweisungsgrund: „ungültiger Wahlschein“). 
 
Liegt die Unterschrift der Hilfsperson vor, ihre Anschrift jedoch nicht, führt dies 
NICHT zur Zurückweisung des Wahlbriefes. 
 
Die Absender zurückgewiesener Wahlbriefe werden nicht als Wähler gezählt. Ihre 
Stimmen gelten demnach als nicht abgegeben, zählen also auch nicht als ungültige 
Stimmen. Die Zahlen der beanstandeten, der nach besonderer Beschlussfassung zu-
gelassenen und der zurückgewiesenen Wahlbriefe sind in die Briefwahlniederschrift 
bei Nr. 2.5 einzutragen. 

 
Die zurückgewiesenen Wahlbriefe sind samt ihrem Inhalt auszusondern, mit einem 
Vermerk über den Zurückweisungsgrund zu versehen, wieder zu verschließen, fort-
laufend zu nummerieren und der Briefwahlniederschrift beizufügen. Entsprechend ist 
mit den Wahlbriefumschlägen und Wahlscheinen der nach besonderer Beschlussfas-
sung zugelassenen Wahlbriefe zu verfahren. 
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10. Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses 
im Briefwahlbezirk durch den Briefwahlvor-
stand 

 
 

10.1. Allgemeines 
 
Der Briefwahlvorstand ermittelt das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk nach Beendi-
gung der Wahlzeit ab 18.00 Uhr ohne Unterbrechung bis zum Ende. Dabei sollen 
sämtliche Mitglieder des Briefwahlvorstandes anwesend sein. Beschlussfähig ist der 
Briefwahlvorstand in diesem Verfahrensstadium, wenn mindestens fünf Mitglieder, 
darunter der Briefwahlvorsteher und der Schriftführer oder ihre Stellvertreter, anwe-
send sind (siehe Ziffern 3.6.2. und 3.6.3.). 
 
Die Ermittlung des Wahlergebnisses vollzieht sich im Wesentlichen in vergleichbarer 
Weise wie im Wahlvorstand (§ 54 LWahlO) in folgenden Schritten: 
 
 Zählung der Wähler (§ 46 LWahlO, 

 Zählung der Stimmen, die zweifelsfrei als gültig oder ungültig anzusehen sind 
(§ 47 LWahlO), 

 Beschlussfassung über Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, 
und über „bedenkliche“ Stimmzettel und Stimmzettelumschläge (§ 47 LWahlO), 

 Zusammenstellung und Bekanntgabe des Briefwahlergebnisses, 

 Schnellmeldung (§ 49 LWahlO), 

 Briefwahlniederschrift (§ 50 LWahlO), 

 Verpackung der Wahlunterlagen (§ 51 LWahlO). 
 
Das Zählgeschäft steht bei allen Wahlen regelmäßig im Vordergrund des Interesses. 
Jedem Briefwahlvorstand kann daher nur größte Aufmerksamkeit, genaue Beachtung 
der geltenden Vorschriften und sorgfältigste Abwägung bei der Entscheidung von 
Zweifelsfragen dringend empfohlen werden. 
 
 
 

Sicherheit und Genauigkeit haben unbedingten Vorrang vor Schnelligkeit! 
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10.2. Zählung der Wähler (§ 46 LWahlO) 
 
Vor Öffnung der Wahlurne sind zunächst alle nicht benötigten Unterlagen vom Wahl-
tisch zu entfernen. Die Wahlurne wird geöffnet, die Stimmzettelumschläge werden 
entnommen und auf den Wahltisch gelegt. Der Wahlvorsteher überzeugt sich davon, 
dass die Wahlurne leer ist. 
 
Es werden sodann gezählt: 
 
(1) die Stimmzettelumschläge, wobei zweckmäßig Stapel von je 20 bis 50 Stück ge-

bildet werden. Die Stimmzettelumschläge müssen bei dieser Zählung ungeöffnet 
bleiben. 

(2) die zugelassenen Wahlscheine, wobei zweckmäßig Stapel von je 20 bis 50 Stück 
gebildet werden. 

 
Die Anzahl der Stimmzettelumschläge (1) muss mit der Anzahl der Wahlscheine (2) 
übereinstimmen. Ergibt die Zählung keine Übereinstimmung, so ist sie zu wiederho-
len. Ergeben sich abermals unterschiedliche Zahlen, dann ist dies in der Briefwahl-
niederschrift bei Nr. 3.2 b) anzugeben und so weit möglich zu erläutern. 
 
Der Schriftführer trägt die Zählergebnisse in der Briefwahlniederschrift bei Nr. 3.2 a) 
bis b) ein. Als Zahl der Wähler gilt für das weitere Ermittlungsverfahren in jedem 
Fall die Zahl der Stimmzettelumschläge a) – Kennbuchstabe B (zugleich B1). 
Diese Zahl ist nach Abschnitt 4 bei Kennbuchstabe B (zugleich B1) zu übertragen. 
 

 

10.3. Gültige und ungültige Stimmen § 26 LWahlG  
 
Der Wähler gibt seine Stimme ab, indem er „durch ein auf den Stimmzettel gesetztes 
Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht“, wem die Stimme gelten soll 
(§ 26 (2) LWahlG). Das Kreuz ist eine einfache, klare Art der Kenntlichmachung, hat 
aber keinen Vorrang. Jede Kennzeichnung des Stimmzettels ist zulässig, wenn sie den 
Willen des Wählers zweifelsfrei erkennen lässt, also eindeutig ist. 
 
Die Vorschriften über ungültige Stimmen und die Auslegungsregeln für die Entschei-
dung über die Gültigkeit von Stimmen gelten seit langem unverändert. Sie sind durch 
das Bemühen gekennzeichnet, die anhand des überkommenen Rechts entwickelte Pra-
xis rechtlich einwandfrei zu normieren und damit abzusichern. 
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Ungültig sind gemäß § 30 LWahlG Stimmen, wenn der Stimmzettel 
 
(1) nicht amtlich hergestellt ist, 

(2) keine Kennzeichnung enthält, 

(3) für einen anderen Wahlkreis gültig ist, 

(4) den Willen des Wählers nicht zweifelsfrei erkennen lässt, 

(5) einen Zusatz oder Vorbehalt enthält. 
 
In den Fällen zu (1) und (2) sind – naturgemäß – beide Stimmen (Erst- und Zweit-
stimme) ungültig. 
 
Enthält der Stimmzettel nur eine Stimmabgabe, so wird die nicht abgegebene Stimme 
als ungültig gewertet (§ 30 (1) Satz 2 LWahlG). 
 
Im Fall von (3) ist nur die Erststimme ungültig, wenn der Stimmzettel für einen ande-
ren Wahlkreis in demselben Bundesland gültig ist.  
 
In den Fällen zu (4) und (5) ist für die Erststimme und für die Zweitstimme jeweils 
gesondert zu prüfen, ob sie gültig oder ungültig sind. Die Mängel können sich je nach 
Qualität und Platzierung auf die Erststimme oder die Zweitstimme oder auf beide 
Stimmen beziehen und sie ungültig machen. Jede der beiden Stimmen ist für sich gül-
tig oder ungültig ohne Rücksicht darauf, ob die andere Stimme überhaupt abgegeben 
worden ist oder sie gültig oder ungültig ist. 
 
 
Ungültig sind bei der Briefwahl ferner Stimmen, wenn 
 

1. der Stimmzettel in einem nicht amtlichen Stimmzettelumschlag abgegeben 
worden ist (§ 31 (2) LWahlG) 
(Dieser Fall ist nur denkbar, wenn der Briefwahlvorstand den Stimmzettelum-
schlag nicht bereits im Rahmen der Prüfungshandlung zu Ziffer 9 zurückge-
wiesen hat.), 

2. der Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag abgegeben worden ist, der of-
fensichtlich in einer das Wahlgeheimnis gefährdenden Weise von den übrigen 
abweicht oder einen deutlich fühlbaren Gegenstand enthält 
(Dieser Fall ist ebenfalls nur denkbar, wenn der Briefwahlvorstand den Stimm-
zettelumschlag nicht bereits im Rahmen der Prüfungshandlung zu Ziffer 9 zu-
rückgewiesen hat.), 
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3. der Stimmzettelumschlag mehrere Stimmzettel enthält, die unterschiedlich ge-
kennzeichnet sind; lauten die Stimmzettel hingegen gleich oder ist nur einer 
von ihnen gekennzeichnet, so gelten sie als ein Stimmzettel mit gültiger Erst- 
und/oder Zweitstimme (§ 31 Abs. 2 LWahlG), 

 
Beispiele für Grenzfälle gültiger und ungültiger Stimmen können der Anlage 6 ent-
nommen werden. 
 
 

10.4. Zählung der Stimmen (§ 47 LWahlO) 
 
Nach der Zählung der Stimmzettelumschläge (= Wähler) sind die Stimmzettelum-
schläge zu öffnen. Nun beginnt das eigentliche Zählgeschäft, das sich im Einzelnen 
in vier Arbeitsgänge gliedert: 
 
 Entnahme und Sortierung der Stimmzettel - erster Arbeitsgang -, 

 Prüfung und Zählung der in der Stimmabgabe übereinstimmenden Stimmzettel - 
zweiter Arbeitsgang -, 

 Prüfung und Zählung der in der Stimmabgabe nicht übereinstimmenden Stimm-
zettel („Splitting-Fälle“) - dritter Arbeitsgang -, 

 Auswertung der ausgesonderten Stimmzettelumschläge und Stimmzettel sowie 
der Stimmzettelumschläge mit mehreren Stimmzetteln - vierter Arbeitsgang -. 

 
Erster Arbeitsgang 

Entnahme und Sortierung der Stimmzettel 
 
Mehrere Beisitzer stapeln unter Aufsicht des Briefwahlvorstehers die den Stimmzet-
telumschlägen entnommenen und entfalteten Stimmzettel nach 
 
a) Stimmzetteln mit zweifelsfrei gültigen Erst- und Zweitstimmen für den Wahlkreis-

bewerber und die Landesliste derselben Partei, getrennt nach Landeslisten (§ 47 
(1) Nr. 1 LWahlO); dies ist erfahrungsgemäß die große Masse der Stimmzettel; 

b) Stimmzetteln mit zweifelsfrei gültigen Erst- und Zweitstimmen für den Wahlkreis-
bewerber und die Landesliste verschiedener Parteien sowie Stimmzetteln, auf de-
nen nur die Erst- oder die Zweitstimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere 
Stimme nicht abgegeben worden ist („Splitting-Fälle“ - § 47 (1) Nr. 2 LWahlO); 
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c) ungekennzeichneten Stimmzetteln und leeren Stimmzettelumschlägen (§ 47 (1) 
Nr. 3 LWahlO); 

d) Stimmzettelumschlägen, die mehrere Stimmzettel enthalten, 

e) Stimmzettelumschlägen und Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken geben und 
über die der Wahlvorstand später beschließen muss. 

 
Die Beisitzer behalten diese Stapel unter Aufsicht. Ausgesondert und von einem Bei-
sitzer in Verwahrung genommen wird der Stimmzettelstapel zu e). 
 
Zweiter Arbeitsgang 

Prüfung und Zählung der zweifelsfrei gültigen und ungültigen Stimmen mit 
Übereinstimmung von Erst- und Zweitstimme 
 
Nunmehr übergeben die Beisitzer die einzelnen Stimmzettelstapel mit den überein-
stimmenden gültigen Erst- und Zweitstimmen, und zwar in der Reihenfolge der Lan-
deslisten auf dem Stimmzettel, nacheinander teils dem Briefwahlvorsteher, teils sei-
nem Vertreter. Diese prüfen, ob die Kennzeichnung der Stimmzettel eines jeden Sta-
pels gleich lautet, und sagen zu jedem Stapel laut an, für welchen Kreiswahlbewerber 
und für welche Landesliste er Stimmen enthält. Gibt ein Stimmzettel Anlass zu Be-
denken, so wird er dem Stapel zu e) der ausgesonderten Stimmzettelumschläge und 
Stimmzettel beigefügt. 
 
Sodann wird dem Briefwahlvorsteher – diesem allein – der Stapel zu c) mit den un-
gekennzeichneten Stimmzetteln und den leeren Stimmzettelumschlägen überreicht. 
Der Briefwahlvorsteher prüft den Stapel und sagt an, dass in jedem Fall beide Stim-
men ungültig sind. 
 
Danach folgt die Zählung dieser jeweils übereinstimmenden gültigen oder ungültigen 
Stimmen: 
 
Je zwei vom Wahlvorsteher bestimmte Beisitzer zählen nacheinander die vom Wahl-
vorsteher und seinem Stellvertreter geprüften Stimmzettelstapel (gültige Stimmen) 
unter gegenseitiger Kontrolle durch und ermitteln so die Zahl der für die einzelnen 
Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen. Anschließend zählen sie in gleicher 
Weise die mit den ungekennzeichneten Stimmzetteln und den leeren Stimmzettelum-
schlägen abgegebenen ungültigen Erst- und Zweitstimmen. 
 
Die so ermittelten Zahlen werden in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift als Zwischen-
summen I (ZS I) eingetragen, und zwar 
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bei den Erststimmen 

 die ungültigen Stimmen unter Kennbuchstabe C, 

 die gültigen Stimmen unter Kennbuchstaben D1, D2, D3 usw.; 

 

bei den Zweitstimmen 

 die ungültigen Stimmen unter Kennbuchstabe E, 

 die gültigen Stimmen unter Kennbuchstaben F1, F2, F3 usw. 

 

Dritter Arbeitsgang 

Prüfung und Zählung der zweifelsfrei gültigen Erst- und Zweitstimmen ver-
schiedener Parteien und der Stimmen, in denen nur die Erst- oder die Zweit-
stimme jeweils zweifelsfrei gültig und die andere Stimme nicht abgegeben wor-
den ist („Splitting-Fälle“) 
 
In vergleichbarer Weise wie im zweiten Arbeitsgang wird nunmehr der Stimmzettel-
stapel zu b) geprüft. Es werden die Stimmen gezählt, die zweifelsfrei gültig oder un-
gültig sind, bei denen aber keine Übereinstimmung zwischen Erst- und Zweitstimmen 
besteht: 
 
Der Briefwahlvorsteher übernimmt diesen Stapel und legt zunächst die Stimmzettel 
getrennt nach Zweitstimmen für die einzelnen Listen. Bei jedem Stimmzettel liest 
er laut vor, für welche Landesliste die Zweitstimme abgegeben ist. Bei Stimmzetteln, 
auf denen nur die Erststimme abgegeben worden ist, sagt er an, dass die nicht abge-
gebene Zweitstimme ungültig ist. In Zweifelsfällen wird der Stimmzettel dem Stapel 
zu e) der ausgesonderten Stimmzettelumschläge und Stimmzettel beigefügt. 
 
Danach werden die so überprüften gültigen und ungültigen Zweitstimmen in gleicher 
Weise von je zwei vom Wahlvorsteher bestimmten Beisitzern nacheinander und unter 
gegenseitiger Kontrolle gezählt, wie es zuvor im zweiten Arbeitsgang mit den auf den 
Stimmzetteln übereinstimmenden Stimmen erfolgte. 
 
Die Zählergebnisse werden als Zwischensummen II (ZS II) in Abschnitt 4 der Brief-
wahlniederschrift unter den entsprechenden Kennbuchstaben eingetragen wie im 
zweiten Arbeitsgang: 

 die ungültigen Zweitstimmen unter Kennbuchstabe E, 

 die gültigen Zweitstimmen unter Kennbuchstaben F1, F2, F3 usw. 
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Alsdann ordnet der Briefwahlvorsteher diese Stimmzettel neu nach den für die ein-
zelnen Bewerber abgegebenen Erststimmen, mit denen entsprechend verfahren wird, 
das heißt: 
 
Die Zählergebnisse werden als Zwischensummen II (ZS II) in Abschnitt 4 der Brief-
wahlniederschrift unter den entsprechenden Kennbuchstaben eingetragen wie im 
zweiten Arbeitsgang: 

 die ungültigen Erststimmen unter Kennbuchstabe C, 

 die gültigen Erststimmen unter Kennbuchstaben D1, D2, D3 usw. 

 
Vierter Arbeitsgang 

Auswertung der Stimmzettelumschläge, die mehrere Stimmzettel enthalten, und 
der „bedenklichen“ Stimmzettel und Stimmzettelumschläge 
 
Nachdem auf die genannte Weise die zweifelsfrei gültigen und ungültigen Zweitstim-
men und Erststimmen festgestellt und, nach Wahlvorschlägen getrennt, ausgezählt 
worden sind, müssen noch die ausgesonderten Stimmzettelumschläge, die mehrere 
Stimmzettel enthalten, des Stapels zu d) und die ausgesonderten Stimmzettel und 
Stimmzettelumschläge des Stapels zu e) ausgewertet werden. Hierzu bedarf es in je-
dem Einzelfall eines Beschlusses des Briefwahlvorstandes. Er entscheidet über die 
Gültigkeit jeder einzelnen Stimme, die auf den ausgesonderten Stimmzetteln abgege-
ben worden ist. 
Der Briefwahlvorsteher gibt jede einzelne Entscheidung mündlich bekannt und sagt 
bei den gültigen Stimmen an, für welchen Bewerber bzw. für welche Landesliste die 
Stimme abgegeben worden ist. Er vermerkt auf der Rückseite eines jeden Stimmzet-
tels, ob beide Stimmen oder nur die Erststimme oder nur die Zweistimme für gültig 
oder ungültig erklärt worden sind. Solche Vermerke können ganz kurz etwa lauten: 
Bei gültiger Erststimme „1 g“, bei gültiger Zweistimme „2 g“, entsprechend bei un-
gültiger Erst- oder Zweitstimme „1 u“ oder „2 u“; wenn beide Stimmen gültig sind „1 
+ 2 g“, wenn beide ungültig sind „1 + 2 u“. Es kann natürlich auch ausführlicher 
geschrieben werden, z.B. „Erststimme gültig, Zweitstimme ungültig“. 
Beispiele für Grenzfälle gültiger und ungültiger Stimmen können der Anlage 6 ent-
nommen werden. 
 
Sind durch Beschluss Stimmen für gültig oder ungültig erklärt worden, so werden die 
Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern versehen und der Briefwahlniederschrift als 
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Anlagen beigefügt. Ist der Stimmzettelumschlag Anlass der Beschlussfassung gewe-
sen, ist dieser mit Inhalt beizufügen. 
 
Die für gültig oder ungültig erklärten Stimmen werden gezählt und die Ergebnisse als 
Zwischensummen III (ZS III) in Abschnitt 4 der Wahlniederschrift unter den ent-
sprechenden Kennbuchstaben eingetragen wie im zweiten und dritten Arbeitsgang: 

 unter Kennbuchstabe C die für ungültig und unter Kennbuchstaben D1 ff. die für 
gültig erklärten Erststimmen, 

 unter Kennbuchstabe E die für ungültig und unter Kennbuchstaben F1 ff. die für 
gültig erklärten Zweitstimmen. 

 
Zur Kontrolle ist zu prüfen, ob die Summe der gesamten Zahlen zu C und D mit der 
Zahl zu B bzw. die Summe der gesamten Zahlen zu E und F mit der Zahl zu B über-
einstimmen. Ist dies nicht der Fall, liegt ein Fehler vor, der aufzuklären ist. 
 
Beantragt ein Mitglied des Briefwahlvorstandes vor der Unterzeichnung der Brief-
wahlniederschrift eine erneute Zählung der Stimmen, so ist der oben beschriebene 
Zählvorgang in vollem Umfange zu wiederholen. Die Gründe für die erneute Zählung 
sind in der Briefwahlniederschrift bei Nr. 5.2 zu vermerken (§ 47 (7) LWahlO). 
 
 

10.5. Zusammenstellung und Bekanntgabe des Briefwahler-
gebnisses (§ 54 (5) LWahlO, § 50 LWahlO) 

 
Für die Zusammenstellung des Briefwahlergebnisses dient dem Briefwahlvorstand 
die Briefwahlniederschrift nach dem Muster der Anlage 19 LWahlO. Eine Muster-
Briefwahlniederschrift ist als Anlage beigefügt. Das Wahlamt stellt neben der auszu-
füllenden Original-Briefwahlniederschrift ein weiteres Exemplar, in der Urne depo-
niert, zur Verfügung, das als Schmierblatt verwendet werden kann (siehe auch Ziffer 
10.7.). 
 
Mit dem Fortgang des Zählgeschäftes werden in die Briefwahlniederschrift eingetra-
gen: unter Abschnitt 3 die Zahl der Wähler, unter Abschnitt 4 wiederum die Zahl der 
Wähler sowie die Zahlen der Erst- und Zweitstimmen jeweils insgesamt und der für 
die einzelnen Wahlkreisbewerber und Landeslisten abgegebenen gültigen Stimmen. 
 
Der Briefwahlvorsteher gibt das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk im Anschluss an 
die Feststellung im Wahlraum mündlich bekannt.  



 

 60

 
 

10.6. Schnellmeldung (§ 49 LWahlO) 
 
Sobald das Wahlergebnis im Briefwahlbezirk festgestellt und in die Briefwahlnieder-
schrift eingetragen ist – aber noch vor abschließender Ausfertigung der Briefwahlnie-
derschrift -, erstattet der Briefwahlvorsteher dem Wahlamt die Schnellmeldung tele-
fonisch. 
 
Die Schnellmeldung enthält folgende Zahlen: 
 
 Wähler (B, zugleich B1), 

 ungültige Stimmen (C, E), 

 gültige Stimmen (D, F), 

 die für die einzelnen Bewerber (D1, D2 usw.) sowie die für die einzelnen Lan-
deslisten der Parteien (F1, F2 usw.) abgegebenen Stimmen. 

 
Die Mitteilung erfolgt in der Reihenfolge des Stimmzettels. 
Die Schnellmeldungen werden von Mitarbeitern des Wahlamtes unter den Telefon-
nummern 
 

02421/ 2002 
 
angenommen. Es soll erst aufgelegt werden, wenn der Annehmer die Zahlen wieder-
holt hat. 
 
Zur Authentifizierung nennt der Wahlvorsteher zunächst seinen Namen, den Wahlbe-
zirk und den ihm im verschlossenen Umschlag überreichten PIN-Code. Die Mitarbei-
ter verifizieren diesen Code. Ist die Identität eindeutig festgestellt, wird das Wahler-
gebnis durchgegeben.  
Es soll erst aufgelegt werden, wenn der Annehmer die Zahlen wiederholt hat. 
 
Für den Fall, dass die o. g. Telefonnummern aufgrund eines technischen Defektes 
nicht erreichbar sind, stehen folgenden Handynummern zur Verfügung: 
 
0175-6049328 und 0151-12632843 
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10.7. Briefwahlniederschrift (§ 54 (5) LWahlO) 
 
Über die Prüfung der Gültigkeit der Stimmabgabe sowie die Ermittlung und Feststel-
lung des Briefwahlergebnisses ist vom Schriftführer eine Briefwahlniederschrift zu 
fertigen. Sie ist ein urkundlicher Nachweis über die darin enthaltenen Feststellungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Niederschrift ist von den Mitgliedern des Briefwahlvorstandes zu unterzeichnen. 
Verweigert ein Mitglied des Briefwahlvorstandes die Unterschrift, so ist der Grund 
hierfür in der Briefwahlniederschrift bei Nummer 5.7 zu vermerken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Briefwahlniederschrift nebst Anlagen übergibt der Briefwahlvorsteher unverzüg-
lich, d.h. noch am Wahlabend, dem Wahlamt. Hierfür kann jeder freie Schalter im 
Bürgerbüro, Markt 2, genutzt werden. 
 
 
 
 

Jedem Briefwahlvorstand werden zwei Briefwahlniederschriften in der Wahlurne 
zur Verfügung gestellt. Eine stellt das Original dar, das ausgefüllt dem Wahlamt 
zu übergeben ist, während die andere als Schmierblatt benutzt werden kann. 

Der Briefwahlniederschrift sind als Anlagen beizufügen (§ 50 (2) LWahlO): 

 die Stimmzettel und Stimmzettelumschläge, über die der Briefwahlvor-
stand besonders beschlossen hat (inklusive Stimmzettelumschläge mit 
mehreren Stimmzetteln), 

 die Wahlbriefe, die der Briefwahlvorstand zurückgewiesen hat, 

 die Wahlscheine, über die der Briefwahlvorstand beschlossen hat, ohne 
dass die Wahlbriefe zurückgewiesen wurden, 

 die Schnellmeldung sowie die 

 Quittungen Erfrischungs- und Handygeld bzw. evtl. nicht ausgezahltes Er-
frischungs- und Handygeld. 
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10.8. Verpackung der Wahlunterlagen (§ 51 LWahlO) 
 
Sobald die Schnellmeldung erstattet und die Briefwahlniederschrift ausgefertigt und 
unterschrieben ist, verpackt der Briefwahlvorsteher die Wahlunterlagen mit Unter-
stützung des Briefwahlvorstands: 
 
 die Briefwahlniederschrift mit allen Anlagen (siehe Ziffer 10.7.), 

 die Stimmzettel, geordnet und gebündelt nach Wahlkreisbewerbern (Erststim-
men), 

 die Stimmzettel, auf denen nur die Zweitstimme abgegeben worden ist, 

 die ungekennzeichneten Stimmzettel und die leeren Stimmzettelumschläge sowie 

 die eingenommenen Wahlscheine, 
 
Soweit sie nicht der Briefwahlniederschrift beigefügt sind, versiegelt er die einzelnen 
Pakete und packt sie in die Wahlurne. Zusätzlich kennzeichnet er den Inhalt der ein-
zelnen Pakete mit den zur Verfügung gestellten Etiketten (auf einem Umschlag ein 
Etikett). 
 
Der Briefwahlvorstand legt die einzelnen Pakete sowie sonstige Unterlagen und Aus-
stattungsgegenstände in die Wahlurne, verschließt diese und wirft den Schlüssel in 
die Wahlurne. Das Wahlamt hat einen Zweitschlüssel. Die Urnen werden am Tag 
nach der Wahl vom Wahlamt abgeholt. 
 
Der Briefwahlvorsteher zahlt erst nach Abschluss des Wahlgeschäftes das Erfri-
schungsgeld aus und lässt sich den Empfang quittieren. Er bringt die Briefwahlnie-
derschrift mit den Anlagen noch am Wahlabend ins Bürgerbüro, Markt 2. Das Han-
dygeld soll demjenigen Mitglied des Briefwahlvorstandes ausgezahlt werden, 
dass sein Handy für den Kontakt zum Wahlamt zur Verfügung gestellt hat. 
 

11. Anlagen



Anlage 1 
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Anlage 2 a) 
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Anlage 2 b) 
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Anlage 3 
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Anlage 4 
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Anlage 4 
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Anrede 

Name, Vorname 

Straße  

PLZ, Wohnort 
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Zuordnung der Wahlbezirke zu den Briefwahlbezirken 
 

Briefwahlbezirke Zugeordnete Wahlbezirke 

99.1 2.1, 12.1, 4.1, 3.2 

99.2 5.0, 3.0, 13.0 

99.3 14.1, 6.1, 8.1, 19.1 

99.4 9.1, 15.0, 14.0, 22.1 

99.5 18.1, 12.0, 1.0, 25.1 

99.6 22.0, 17.1, 21.0 

99.7 6.2, 4.2, 24.1, 3.1 

99.8 11.0, 7.0, 23.1 

99.9 24.0, 9.0, 2.0 

99.10 10.1, 17.0, 6.0, 10.0 

99.11 16.0, 23.0, 20.0, 21.1 

99.12 25.0, 7.1, 15.1 

99.13 4.0, 5.1, 16.1 

99.14 8.2, 20.1, 13.1, 18.0 

99.15 1.1, 8.0, 19.0, 11.1 
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Anlage 10 
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Anlage 11 
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Anlage wird ergänzt sobald vorhanden. 


